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Innenseite des Umschlages 

Der Kauf und Verkauf von Investmentanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen 
Verkaufsprospekts und der Allgemeinen Vertragsbedingungen in Verbindung mit den 
Besonderen Vertragsbedingungen. Es ist nicht gestattet, von diesem Prospekt abwei-
chende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Jeder Kauf und Verkauf von Anteilen 
auf der Basis von Auskünften oder Erklärungen, welche nicht in diesem Prospekt ent-
halten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Käufers. Dieser Verkaufsprospekt wird 
ergänzt durch den jeweils letzten Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts 
länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch der Halbjahresbericht vor 
Vertragsschluss anzubieten. 

Dem Vertragsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und Anleger wird deutsches 
Recht zugrunde gelegt. Gemäß § 23 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen ist der 
Sitz der Kapitalanlagegesellschaft Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertragsver-
hältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Laut § 123 
Abs. 1 InvG sind sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften in deutscher Sprache 
abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die Kapitalanlagegesell-
schaft wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache 
führen. 

Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Investmentgesetzes können 
Verbraucher die Ombudsstelle für Investmentfonds beim BVI Bundesverband Investment 
und Asset Management e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, anrufen. Das Recht, die 
Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. Die weiteren Kontaktdaten sind auf der 
Internet-Seite des BVI http://www.bvi.de abrufbar. 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten 
an die Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank, Postfach 11 12 32 in 60047 Frank-
furt, Tel.: (069) 2388-1907 oder -1906, Fax: (069) 2388-1919, schlich-
tung@bundesbank.de, wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unbe-
rührt. 

    

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:  
 
A0JELL/ DE000A0JELL5 
 
Auflegungsdatum: 1. August 2006 

Stand: August 2011 

 

 
 

Hinweis:  

Änderungen von Angaben mit wesentlicher Bedeutung werden regelmäßig in den jeweiligen Jah-

res- bzw. Halbjahresberichten sowie in dem Verkaufsprospekt aktualisiert. 
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A. Kurzübersicht über die Partner des FIVV-Aktien-China-Select-UI 

1. Kapitalanlagegesellschaft 

Name: 
Universal-Investment-Gesellschaft mbH 

Hausanschrift: 
Am Hauptbahnhof 18 
60329 Frankfurt am Main 

Postanschrift: 
Postfach 17 05 48 
60079 Frankfurt am Main 

Telefon: (069) 7 10 43 - 0 
Telefax: (069) 7 10 43 - 700 

http://www.universal-investment.de 

Gründung: 
1968 

Rechtsform: 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Handelsregister: 
Frankfurt am Main (HRB 9937) 

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 
€ 10.400.000,00 (Stand: September 2010) 

Eigenmittel: 
€ 33.510.000,00 (Stand: September 2010) 

Geschäftsführer: 
Oliver Harth (stellv. Sprecher)1, Wehrheim 
Markus Neubauer, Frankfurt am Main 
Stefan Rockel2, Lauterbach 
Alexander Tannenbaum, Offenbach 
Bernd Vorbeck (Sprecher)3, Elsenfeld  

                                              

1 Gleichzeitig auch Geschäftsführer der Universal-IT Services-Gesellschaft mbH. 

2 Gleichzeitig auch geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Universal-Investment-Luxembourg S.A. 

3 Gleichzeitig auch Präsident des Verwaltungsrates der Universal-Investment-Luxembourg S.A. 
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Aufsichtsrat: 

Jochen Neynaber, Vorsitzender 
Bankier i.R., Frankfurt am Main 

Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender 
Persönlich haftender Gesellschafter des Bankhauses Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Ham-
burg 

Eberhard Heck 
Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main 

Hans-Joachim Strüder 
Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart    

Alexander Mettenheimer 
München 

Prof. Dr. Stephan Schüller 
Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf 
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2. Depotbank 

Name: 
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 

Hausanschrift: 
Kaiserstraße 24 
60311 Frankfurt am Main 

Postanschrift: 
Postfach 10 10 40 
60010 Frankfurt am Main 

Telefon: (069) 21 61 - 0 
Telefax: (069) 21 61 - 340 

Rechtsform: 
Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Handelsregister: 
Frankfurt am Main (HRB 20065) 

Haftendes Eigenkapital: 
€ 151.276.000,00 (Stand: März 2009) 

Persönlich haftende Gesellschafter: 
Michael Schramm 
Jochen Lucht 

Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Prof. Dr. h.c. mult. Hans Tietmeyer 

3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb 

Name: 
FIVV AG 

Postanschrift: 
Herterichstraße 101 
81477 München 

Telefon: (089) 37 41 00 - 0 
 Telefax: (089) 37 41 00 - 100 

4.  Abschlussprüfer 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
The Squaire 
Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main 
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5.  Anlageausschuss 

Andreas Grünewald, 
FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung 
Aktiengesellschaft (FIVV AG), München 
 
Christian Hofmann, 
FIVV FinanzInformation & VermögensVerwaltung 
Aktiengesellschaft (FIVV AG), Beijing (China) 
 
Andreas Brückner, 
HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, 
München 
 
Eberhard Heck, 
HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGAA, 
Frankfurt am Main  
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B. Erläuterungen 

1. Grundlagen 

Das Sondervermögen FIVV-Aktien-China-Select-UI (im Folgenden das „Sondervermögen“) ist 
ein „Richtlinienkonformes Sondervermögen“ im Sinne des Investmentgesetzes. Es wird von der 
Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (im Folgenden „Gesellschaft“) 
verwaltet. 

Die Verwaltung des Sondervermögens besteht vor allem darin, das von den Anlegern bei der 
Gesellschaft eingelegte Geld unter Beachtung des Grundsatzes der Risikomischung in verschie-
denen Vermögensgegenständen gesondert vom Vermögen der Gesellschaft anzulegen. Das 
Sondervermögen gehört nicht zur Insolvenzmasse der Gesellschaft. 

In welchen Vermögensgegenständen die Gesellschaft das Geld anlegen darf und welche Best-
immungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich aus dem Investmentgesetz und den Vertrags-
bedingungen, die das Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und der Gesellschaft regeln. Die 
Vertragsbedingungen umfassen einen Allgemeinen und einen Besonderen Teil („Allgemeine“ 
und „Besondere Vertragsbedingungen“, gemeinsam „Vertragsbedingungen“). Die Verwendung 
der Vertragsbedingungen für ein Sondervermögen unterliegt  der Genehmigungspflicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.  

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen sowie 
die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der Gesellschaft, der 
Depotbank, der Vertriebsgesellschaft und auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter 
http://www.universal-investment.de. 

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements dieses Sonderver-
mögens, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und 
Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind in elektronischer oder 
schriftlicher Form bei der Gesellschaft erhältlich. 

Die Vertragsbedingungen sind in diesem Prospekt abgedruckt. 

Die Vertragsbedingungen können von der Gesellschaft geändert werden. Änderungen der Ver-
tragsbedingungen bedürfen der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht. Änderungen der Anlagegrundsätze des Sondervermögens bedürfen zusätzlich 
der Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

Die vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus 
auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-investment.de bekannt ge-
macht. Wenn die Änderungen Vergütungen und Aufwandserstattungen, die aus dem Sonder-
vermögen entnommen werden dürfen, oder die Anlagegrundsätze des Sondervermögens oder 
wesentliche Anlegerrechte betreffen, werden die Anleger außerdem über ihre depotführenden 
Stellen in Papierform oder in elektronischer Form informiert. Diese Information umfasst die we-
sentlichen Inhalte der geplanten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte der Anleger in Zu-
sammenhang mit der Änderung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie weitere Informatio-
nen erlangt werden können. 

Die Änderungen treten frühestens am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderungen 
von Regelungen zu den Vergütungen und Aufwendungserstattungen treten frühestens drei 
Monate nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht mit Zustimmung der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. Änderungen der bis-
herigen Anlagegrundsätze des Sondervermögens treten ebenfalls frühestens drei Monate nach 
Bekanntmachung in Kraft und sind nur unter der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft den 
Anlegern anbietet, ihre Anteile gegen Anteile an Sondervermögen mit vergleichbaren Anlage-
grundsätzen kostenlos umzutauschen, sofern derartige Sondervermögen von der Gesellschaft 
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oder einem anderen Unternehmen aus ihrem Konzern verwaltet werden, oder ihnen anbietet, 
ihre Anteile ohne Berechnung eines Rückgabeabschlags vor dem Inkrafttreten der Änderungen 
zurückzunehmen. 

2. Kapitalanlagegesellschaft 

Das Sondervermögen wird von der am 4. November 1968 gegründeten Kapitalanlage-
gesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main verwaltet. Sie 
ist eine Gemeinschaftsgründung deutscher Banken und Bankiers. Ihre Gesellschafterbanken 
sind die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart, Bankhaus Lampe KG, Bielefeld, Hauck & 
Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main (beteiligt über Hauck & Aufhäuser Beteili-
gungsgesellschaft mbH) und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg. 

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH ist eine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des In-
vestmentgesetzes in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 

Die Gesellschaft darf seit 1968 Wertpapier-Sondervermögen verwalten. Ferner durfte sie seit 
30. August 1994 auch Geldmarkt-Sondervermögen und seit 19. Oktober 1998 Investment-
fondsanteil-, Gemischte Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen 
verwalten. Nach der Anpassung an das Investmentgesetz darf die Gesellschaft seit dem 1. Ja-
nuar 2004 Richtlinienkonforme Sondervermögen, Altersvorsorge-Sondervermögen und Spezial-
Sondervermögen sowie seit dem 9. August 2005 Gemischte Sondervermögen und Dach-
Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken und seit 15. Mai 2008 Sonstige Sondervermögen 
verwalten. 

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates sowie 
über das gezeichnete und eingezahlte Kapital und die Eigenmittel finden Sie im Abschnitt A 
„Kapitalanlagegesellschaft“ dieses Verkaufsprospektes. 

3. Depotbank 

Das Investmentgesetz sieht eine Trennung der Verwaltung und der Verwahrung von Sonder-
vermögen vor. Mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens hat die 
Gesellschaft die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main als De-
potbank beauftragt. Diese ist Kreditinstitut nach deutschem Recht. Die Hauck & Aufhäuser Pri-
vatbankiers KGaA ist eine Universalbank mit Schwerpunkt im Wertpapiergeschäft. 

Die Depotbank verwahrt die Vermögensgegenstände in Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten. Sie 
hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen und die 
Berechnung des Wertes der Anteile den Vorschriften des Investmentgesetzes und den Ver-
tragsbedingungen entsprechen. Weiterhin hat sie darauf zu achten, dass bei den für das Son-
dervermögen getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen in ihre Ver-
wahrung gelangt und die Erträge des Sondervermögens gemäß den Vorschriften des Invest-
mentgesetzes und den Vertragsbedingungen verwendet werden. Sie hat darüber hinaus zu 
prüfen, ob die Anlage von Vermögensgegenständen auf Sperrkonten oder in Sperrdepots eines 
anderen Kreditinstitutes, einer Wertpapierfirma oder eines anderen Verwahrers mit dem In-
vestmentgesetz und den Vertragsbedingungen vereinbar ist. Wenn dies der Fall ist, hat sie ihre 
Zustimmung zu der Anlage zu erteilen. 

Der Wert des Sondervermögens sowie der Wert der Anteile werden von der Gesellschaft unter 
Kontrolle der Depotbank ermittelt. Durch die Beauftragung der Depotbank ist sichergestellt, 
dass die Anteilscheine zurückgenommen werden. Die Depotbank ist grundsätzlich für alle Ver-
mögensgegenstände, die von ihr oder mit ihrer Zustimmung von einer anderen Stelle verwahrt 
werden, verantwortlich und haftet im Falle des Verlustes. Wenn jedoch Wertpapiere im Aus-
land verwahrt werden und es sich beim dortigen Verwahrer nicht um die Clearstream Banking 
AG oder eine eigene ausländische Geschäftsstelle der Depotbank handelt, beschränkt sich die 
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Haftung der Depotbank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung des ausländischen Ver-
wahrers sowie die regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Auswahlkriterien. 

4. Anlageberatungsgesellschaft 

Die Gesellschaft bedient sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Anlageberatungs-
gesellschaft. Für diese Aufgabe hat die Gesellschaft die FIVV AG in München bestellt.  

Die Anlageberatungsgesellschaft hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft nach deutschem 
Recht und ist ein seit dem 12. November 1999 zugelassenes Finanzdienstleistungsunterneh-
men. Sie unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Nähere 
Angaben über die Anlageberatungsgesellschaft enthält die Übersicht in Abschnitt A dieses Ver-
kaufsprospektes. Die Anlageberatungsgesellschaft erteilt der Gesellschaft unter Berücksichti-
gung der Rahmenbedingungen, die für das Sondervermögen bestehen und der anwendbaren 
gesetzlichen Vorschriften unverbindliche Anlageempfehlungen im Hinblick auf die Anlage in 
Vermögensgegenstände und den Abschluss entsprechender Transaktionen. Zu diesem Zweck 
obliegt der Anlageberatungsgesellschaft die Pflicht, alle hierfür relevanten Märkte und Vermö-
genswerte zu beobachten und zu analysieren. 

Die Anlageberatungsgesellschaft haftet der Gesellschaft für die Erfüllung dieser Pflichten. Die 
aufsichtsrechtlichen Pflichten der Gesellschaft sowie ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber den 
Anlegern des Sondervermögens bleiben allerdings hiervon unberührt. Rechtliche Beziehungen 
zwischen der Anlageberatungsgesellschaft und den Anlegern des Sondervermögens werden 
durch die Bestellung der Anlageberatungsgesellschaft nicht begründet. 

Die Anlageberatungsgesellschaft wird für das Sondervermögen auf der Grundlage eines mit der 
Gesellschaft abgeschlossenen Vertrages über die Anlageberatung tätig. Diesen kann die Anla-
geberatungsgesellschaft zu jedem Zeitpunkt ordentlich unter Einhaltung einer zweiwöchigen 
Frist kündigen. Auch die Gesellschaft hat ordentliche und außerordentliche Kündigungsrechte.  

Sollte die Anlageberatungsgesellschaft nicht mehr für die Anlageberatung des Sondervermö-
gens zur Verfügung stehen, wird die Gesellschaft, soweit sich kein anderes Anlageberatungsun-
ternehmen anbietet, das eine Fortführung der Anlagestrategie gewährleisten kann, die Verwal-
tung des Sondervermögens unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist 
von 6 Monaten kündigen, mit der Folge, dass das Sondervermögen nach Ablauf dieser Frist 
abgewickelt und der Erlös an die Anleger ausgezahlt werden kann (siehe zu diesem Verfahren 
Abschnitt 19 „Auflösung und Übertragung des Sondervermögens“). Bis zum Ende der Kündi-
gungsfrist wird die Gesellschaft die in Abschnitt 6 „Anlageziele, Anlagegrundsätze und -
grenzen“ beschriebene Vermögensanlage nicht weiterverfolgen, sondern die Mittel des Son-
dervermögens ausschließlich in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten anlegen. 

5. Sondervermögen 

Das Sondervermögen wurde am 01. August 2006 für unbestimmte Dauer aufgelegt. Die Anle-
ger sind an den Vermögensgegenständen des Sondervermögens entsprechend der Anzahl ihrer 
Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

6. Anlageziele, Anlagegrundsätze und -grenzen 

Anlageziel 

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. 

Anlagegrundsätze 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

- Wertpapiere gemäß § 47 InvG; 



 

FIVV-Aktien-China-Select-UI 12

- Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; 

- Bankguthaben gemäß § 49 InvG; 

- Investmentanteile gemäß § 50 InvG; 

- Derivate gemäß § 51 InvG; 

- Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. 

Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Drucklegung dieses Verkaufsprospekts 
durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Vertragsbedingungen bestimmten Rahmen – 
allerdings jederzeit ändern.  

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien chinesischer Aktien zusammen 
und partizipiert so an der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China und den auf-
strebenden chinesischen Aktienmärkten. Die Aktien können dabei an Chinas Inlandsbörsen (A-
/B-Aktien) oder an internationalen Börsenplätzen (Hong Kong, London, Singapur, New York, 
u.a.) gelistet sein. 

Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen „Top-down“-
Research eine „Bottom-up“-Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum 
und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und 
Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl. Eine besondere Bedeutung 
kommt dem Researchbüro der FIVV AG in Beijing (Peking) zu. 

Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der MSCI Golden Dragon GDR (EUR)® 4  her-
angezogen. Der Vergleichsindex wird für das Sondervermögen von der Gesellschaft festgelegt 
und kann ggf. geändert werden. Das Sondervermögen zielt jedoch nicht darauf ab, den Ver-
gleichsindex nachzubilden, sondern strebt die Erzielung einer absoluten, von dem Vergleichsin-
dex unabhängigen Wertentwicklung an. 

Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur 
vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kri-
terien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, 
hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen. 

Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Sondervermögen stark 
schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Sondervermögens 
mit Transaktionskosten auslösen). 

Die Fondswährung ist Euro. 

Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht 
werden. Insbesondere kann nicht gewährleistet werden, dass der Anleger das in das 
Sondervermögen investierte Vermögen vollständig zurückerhält (siehe auch in diesem 
Abschnitt B „Risikohinweise“). 

 

 

                                              

4 MSCI AC Golden Dragon ist eine eingetragene Marke der Morgan Stanley Capital International Inc. 
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7.  Anlageinstrumente im Einzelnen 

Wertpapiere 

Das Sondervermögen darf bis zu 100 % aus Wertpapieren gem. § 47 InvG bestehen. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Wertpapiere in- und ausländischer 
Aussteller erwerben, 

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, 

2. wenn sie an einer der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelasse-
nen Börsen zum Handel zugelassen oder an einem der von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht zugelassenen organisierten Märkte zugelassen oder in diesen ein-
bezogen sind. 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen erworben werden, wenn nach ihren Ausgabebedin-
gungen die Zulassung  an oder Einbeziehung in eine der unter 1. und 2. genannten Börsen o-
der organisierten Märkte beantragt werden muss, und die Zulassung oder Einbeziehung inner-
halb eines Jahres nach Ausgabe erfolgt. Zusätzlich sind die Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 
Satz 2 InvG zu erfüllen. 

Außerdem dürfen Wertpapiere auch in Form von Aktien erworben werden, die dem Sonder-
vermögen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen, in Form von Anteilen 
an geschlossenen Fonds, die die in § 47 Abs. 1 Nr. 7 InvG genannten Kriterien erfüllen, oder in 
Form von Finanzinstrumenten, die die in § 47 Abs. 1 Nr. 8 InvG genannten Kriterien erfüllen, 
oder in Ausübung von Bezugsrechten, die zum Sondervermögen gehören. 

Als Wertpapiere gelten auch Bezugsrechte, sofern sich die Wertpapiere, aus denen die Bezugs-
rechte herrühren, im Sondervermögen befinden können. 

Geldmarktinstrumente 

Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumente vorbehaltlich 
der Bestimmungen in § 6 der Allgemeinen Vertragsbedingungen angelegt werden. 

Geldmarktinstrumente sind Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt wer-
den sowie verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen 
eine Laufzeit bzw. Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben. Sofern ihre Laufzeit länger als 
397 Tage ist, muss ihre Verzinsung regelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen marktgerecht 
angepasst werden. Geldmarktinstrumente sind auch Instrumente, deren Risikoprofil dem Risi-
koprofil solcher Wertpapiere entspricht.  

Für das Sondervermögen dürfen Geldmarktinstrumente erworben werden,  

1. wenn sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind,  

2. wenn sie an einer der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelasse-
nen Börsen zum Handel zugelassen oder an einem der von der Bundesanstalt zugelasse-
nen organisierten Märkte zugelassen oder in diesen einbezogen sind.  

3. wenn sie von den Europäischen Gemeinschaften, dem Bund, einem Sondervermögen des 
Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentralstaatlichen, 
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der 
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Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Investitions-
bank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses 
Bundesstaates oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der min-
destens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert wer-
den, 

4. wenn sie von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter 
den Nummern 1 und 2 bezeichneten Märkten gehandelt werden, 

5. wenn sie von einem Kreditinstitut, das nach dem Europäischen Gemeinschaftsrecht festge-
legten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbe-
stimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht den-
jenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, begeben 
oder garantiert werden,  

6. wenn sie von anderen Emittenten begeben werden und es sich bei dem jeweiligen Emit-
tenten handelt  

a) um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens 10 Millionen Euro, das 
seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des 
Rates vom 25. Juli 1978 über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter 
Rechtsformen, zuletzt geändert durch Artikel 49 der Richtlinie 2006/43/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006, erstellt und veröffentlicht, o-
der 

b) um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesell-
schaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zu-
ständig ist, oder  

c) um einen Rechtsträger, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten 
durch Nutzung einer von der Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll. Für die 
wertpapiermäßige Unterlegung und die von einer Bank eingeräumte Kreditlinie gilt 
Artikel 7 der Richtlinie 2007/16/EG. 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente dürfen nur erworben werden, wenn sie die Vo-
raussetzungen des Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2007/16/EG erfüllen. Für Geldmarktin-
strumente im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 gilt zusätzlich Art. 4 Abs. 3 der Richtlinie 
2007/16/EG.  

Für Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 Nr. 3 bis 6 müssen ein ausreichender Einla-
gen- und Anlegerschutz bestehen, z.B. in Form eines Investmentgrade-Ratings und zusätzlich 
die Kriterien des Art. 5 der Richtlinie 2007/16/EG erfüllt sein. Als „Investmentgrade“ bezeichnet 
man eine Benotung mit „BBB“ bzw. „Baa“ oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeits-
Prüfung durch eine Rating-Agentur. 

Für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten, die von einer regionalen oder lokalen Gebietskör-
perschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von einer internationalen öffent-
lich-rechtlichen Einrichtung im Sinne des Absatz 1 Nr. 3 begeben werden, aber weder von die-
sem Mitgliedstaat oder, wenn dieser ein Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates 
garantiert werden, und für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten nach Absatz 1 Nr. 4 und 6 
gilt Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2007/16/EG; für den Erwerb aller anderen Geldmarktinstrumente 
nach Absatz 1 Nr. 3 außer Geldmarktinstrumenten, die von der Europäischen Zentralbank oder 
der Zentralbank eines Mitgliedstaates der Europäischen Union begeben oder garantiert wur-
den, gilt Art. 5 Abs. 4 der Richtlinie 2007/16/EG. Für den Erwerb von Geldmarktinstrumenten 
nach Absatz 1 Nr. 5 gelten Art. 5 Abs. 3 und, wenn es sich um Geldmarktinstrumente handelt, 
die von einem Kreditinstitut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesan-
stalt denjenigen des Europäischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert werden, Artikel 6 der Richtlinie 2007/16/EG. 
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Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 

Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers (Schuld-
ners) bis zu 10 % des Sondervermögens anlegen. Dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente dieser Aussteller (Schuldner) 40 % des Sondervermögens nicht 
übersteigen. Darüber hinaus dürfen lediglich 5 % des Sondervermögens in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers (Schuldners) angelegt werden. 

In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer öffent-
licher Aussteller im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG darf die Gesellschaft jeweils bis zu 35 % 
des Wertes des Sondervermögens anlegen.  

In gedeckte Schuldverschreibungen darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des 
Sondervermögens anlegen. Sofern in solche Schuldverschreibungen desselben Ausstellers mehr 
als 5 % des Wertes des Sondervermögens angelegt werden, darf der Gesamtwert solcher 
Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. 

Die Gesellschaft darf höchstens 20 % des Wertes des Sondervermögens in eine Kombination 
der folgenden Vermögensgegenstände anlegen: 

- von ein und derselben Einrichtung begebene Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, 

- Einlagen bei dieser Einrichtung, 

-  für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung eingegangenen Geschäfte in Deriva-
ten, Wertpapierdarlehen und Wertpapierpensionsgeschäften.  

Bei besonderen öffentlichen Ausstellern im Sinne des § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG darf eine Kombi-
nation der in Satz 1 genannten Vermögensgegenstände 35 % des Wertes des Sondervermö-
gens nicht übersteigen.    

Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben unberührt. 

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien chinesischer Austeller zusam-
men. 

Die in Pension genommenen Wertpapiere werden auf die Anlagegrenze des § 60 Abs. 1 und 2 
InvG angerechnet. 

Die Anrechnungsbeträge von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten eines Ausstellers auf 
die vorstehend genannten Grenzen können durch den Einsatz von marktgegenläufigen Deriva-
ten, welche Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers zum Basiswert ha-
ben, reduziert werden. Das bedeutet, dass für Rechnung des Sondervermögens auch über die 
vorgenannten Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente eines Ausstellers er-
worben werden dürfen, wenn das dadurch gesteigerte Ausstellerrisiko durch Absicherungsge-
schäfte wieder gesenkt wird. 

Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens darf die Gesellschaft insgesamt anlegen in 

- Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind,  jedoch die Kriterien des 
§ 52 Abs. 1 Nr. 1 InvG erfüllen,  

- Geldmarktinstrumenten von Ausstellern, die nicht den Anforderungen des § 48 genügen, 
sofern die Geldmarktinstrumente die Voraussetzungen des § 52 Abs. 1 Nr. 2 InvG erfüllen 

- Aktien aus Neuemissionen, deren geplante Zulassung noch nicht erfolgt ist, genannten Kri-
terien erfüllen, 

- Schuldscheindarlehen, die nach dem Erwerb für das Sondervermögen mindestens zweimal 
abgetreten werden können und gewährt wurden: 
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a) dem Bund, einem Sondervermögen des Bundes, einem Land, den Europäischen Ge-
meinschaften oder einem Staat, der Mitglied der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung ist, 

b) einer anderen inländischen Gebietskörperschaft oder einer Regionalregierung oder 
örtlichen Gebietskörperschaft eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, für die nach Art. 44 der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tä-
tigkeit der Kreditinstitute die Gewichtung Null bekannt gegeben worden ist, 

c) sonstigen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts mit Sitz im Inland 
oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausgegeben haben, die an einem organisierten Markt 
im Sinne § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel zugelassen oder die 
an einem anderen organisierten Markt, der die wesentlichen Anforderungen an gere-
gelte Märkte im Sinne der in § 52 Abs. 1 Nr. 4 d) InvG genannten Richtlinien erfüllt, 
zugelassen oder einbezogen sind, oder 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in Buchstabe a bis c bezeichneten Stellen die 
Gewährleistung für die Verzinsung und Rückzahlung übernommen hat. 

Bankguthaben 

Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden, die 
eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben. Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei 
einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu unterhalten. Nach Maßgabe der Allgemeinen 
Vertragsbedingungen können sie auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Drittstaat un-
terhalten werden. 

Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben bei je 
einem Kreditinstitut anlegen. 

Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, sind auf die für Bankguthaben 
geltende Grenze anzurechnen. 

Investmentanteile 

Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens in Anteilen an anderen 
Sondervermögen investieren. Diese anderen Sondervermögen dürfen nach ihren Vertragsbe-
dingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Sondervermögen investieren. Es kön-
nen Anteile an inländischen richtlinienkonformen und nicht-richtlinienkonformen Sonderver-
mögen, Anteile an Investmentaktiengesellschaften, sowie richtlinienkonforme EU-
Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile erworben werden. Für die Antei-
le muss eine jederzeitige Rückgabemöglichkeit bestehen. 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens nicht mehr als 25 % der ausgegebe-
nen Anteile eines anderen Investmentvermögens erwerben. 

Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf diese Anlagegrenzen anzurechnen. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Investmentvermögen, an denen das Sondervermögen Anteile 
erwirbt, zeitweise die Rücknahme aussetzen. Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die An-
teile an dem anderen Fonds zu veräußern, indem sie sie gegen Auszahlung des Rücknahme-
preises bei der Verwaltungsgesellschaft oder Depotbank des anderen Fonds zurückgibt. Auf der 
Internet-Seite der Gesellschaft ist unter http://www.universal-investment.de aufgeführt, ob und 
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in welchem Umfang das Sondervermögen Anteile von anderen Investmentvermögen hält, die 
derzeit die Rücknahme ausgesetzt haben. 

Derivate 

Die Gesellschaft darf regelmäßig nur die folgenden Grundformen von Derivaten oder Kombina-
tionen aus diesen Derivaten oder Kombinationen aus anderen Vermögensgegenständen, die 
für das Sondervermögen erworben werden dürfen, mit diesen Derivaten im Sondervermögen 
einsetzen: 

a) Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindices im Sinne des Art. 
9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen, 

b) Optionen oder Optionsscheine auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindices im 
Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssätze, Wechselkurse oder Währun-
gen und auf Terminkontrakte nach Buchstabe a), wenn  

- eine Ausübung entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit 
möglich ist, und 

- der Optionswert ein Bruchteil oder ein Vielfaches der Differenz zwischen Basispreis 
und Marktpreis des Basiswerts ist und null wird, wenn die Differenz das andere Vor-
zeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps, 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die unter Buchstabe b) beschriebenen 
Eigenschaften aufweisen (Swaptions), 

e) Credit Default Swaps, sofern sie ausschließlich und nachvollziehbar der Absicherung des 
Kreditrisikos von genau zuordenbaren Vermögensgegenständen des Sondervermögens 
dienen. 

Die vorstehenden Finanzinstrumente können selbstständiger Vermögensgegenstand sein, aber 
auch Bestandteil von Vermögensgegenständen. Andere, komplexere Derivate mit Basiswerten 
gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt wer-
den. 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absi-
cherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, 
d.h. auch zu spekulativen Zwecken tätigen. Letzteres kann das Verlustrisiko des Son-
dervermögens zumindest zeitweise erhöhen. 

Durch den Einsatz von Derivaten kann das Marktrisikopotenzial des Sondervermögens 
verdoppelt werden.  

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Ent-
wicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei der Ermittlung des 
Marktrisikopotenzials für den Einsatz der Derivate wendet die Gesellschaft den einfa-
chen Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an. 

Terminkontrakte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im Rahmen der Anlagegrundsätze 
Terminkontrakte auf für das Sondervermögen erwerbbare Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente sowie auf Finanzindizes im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssätze, 
Wechselkurse oder Währungen abschließen. Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner 
unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsda-
tum, oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines bestimmten 
Basiswerts zu einem im Voraus bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. 
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Optionsgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im Rahmen der Anlagegrundsätze 
Kaufoptionen und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie auf Fi-
nanzindizes im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG, Zinssätze, Wechselkurse oder 
Währungen kaufen und verkaufen sowie mit Optionsscheinen handeln. Optionsgeschäfte bein-
halten, dass einem Dritten gegen Entgelt (Optionsprämie) das Recht eingeräumt wird, während 
einer bestimmten Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeitraums zu einem von vornherein ver-
einbarten Preis (Basispreis) die Lieferung oder die Abnahme von Vermögensgegenständen oder 
die Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, oder auch entsprechende Optionsrechte zu 
erwerben. Die Optionen oder Optionsscheine müssen eine Ausübung während der gesamten 
Laufzeit oder zum Ende der Laufzeit vorsehen. Zudem muss der Optionswert zum Ausübungs-
zeitpunkt ein Bruchteil oder ein Vielfaches der Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des 
Basiswerts darstellen und null werden, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat. 

Swaps 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens im Rahmen der Anlagegrundsätze 
Zinsswaps, Währungsswaps und Zins-Währungsswaps abschließen. Swaps sind Tauschverträge, 
bei denen die dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungsströme oder Risiken zwischen den 
Vertragspartnern ausgetauscht werden. 

Swaptions 

Swaptions sind Optionen auf Swaps. Für Rechnung dieses Sondervermögens dürfen nur solche 
Swaptions erworben werden, die sich aus den oben beschriebenen Optionen und Swaps zu-
sammensetzen. Eine Swaption ist das Recht, nicht aber die Verpflichtung, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen hinsichtlich der Konditionen genau 
spezifizierten Swap einzutreten. Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit Optionsgeschäf-
ten dargestellten Grundsätze. 

Credit Default Swaps 

Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die es ermöglichen, ein potenzielles Kreditausfallvo-
lumen auf andere zu übertragen. Im Gegenzug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos zahlt der 
Verkäufer des Risikos eine Prämie an seinen Vertragspartner. Die Gesellschaft darf für das Son-
dervermögen nur einfache, standardisierte Credit Default Swaps erwerben, die zur Absicherung 
einzelner Kreditrisiken im Sondervermögen eingesetzt werden.  

Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Swaps entsprechend. 

In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 

Die Gesellschaft kann die vorstehend beschriebenen Finanzinstrumente auch erwerben, wenn 
diese in Wertpapieren verbrieft sind. Dabei können die Geschäfte, die Finanzinstrumente zum 
Gegenstand haben, auch nur teilweise in Wertpapieren enthalten sein (z.B. Optionsanleihen). 
Die Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für solche verbrieften Finanzinstrumente ent-
sprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass das Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstrumenten 
auf den Wert des Wertpapiers beschränkt ist. 

OTC-Derivatgeschäfte 

Die Gesellschaft darf sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die an einer Börse zum Handel zugelas-
sen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, als auch sogenannte over-the-
counter (OTC)-Geschäfte.  

Derivatgeschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen orga-
nisierten Markt einbezogen sind, darf die Gesellschaft nur mit geeigneten Kreditinstituten oder 
Finanzdienstleistungsinstituten auf der Basis standardisierter Rahmenverträge tätigen. Bei au-
ßerbörslich gehandelten Derivaten wird das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Vertragspart-



 

FIVV-Aktien-China-Select-UI 19

ners auf 5 % des Wertes des Sondervermögens beschränkt. Ist der Vertragspartner ein Kredit-
institut mit Sitz in der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum oder einem 
Drittstaat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 % des 
Wertes des Sondervermögens betragen. Außerbörslich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit ei-
ner zentralen Clearingstelle einer Börse oder eines anderen organisierten Marktes als Vertrags-
partner abgeschlossen werden, werden auf die Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, wenn 
die Derivate einer täglichen Bewertung zu Marktkursen mit täglichem Margin-Ausgleich unter-
liegen. Ansprüche des Sondervermögens gegen einen Zwischenhändler sind jedoch auf die 
Grenzen anzurechnen, auch wenn das Derivat an einer Börse oder an einem anderen organi-
sierten Markt gehandelt wird. 

Darlehensgeschäfte 

Die im Sondervermögen vorhandenen Vermögensgegenstände können darlehensweise gegen 
marktgerechtes Entgelt an Dritte übertragen werden. Werden die Vermögensgegenstände auf 
unbestimmte Zeit übertragen, so hat die Gesellschaft eine jederzeitige Kündigungsmöglichkeit. 
Es muss vertraglich vereinbart werden, dass nach Beendigung der Darlehenslaufzeit dem Son-
dervermögen Vermögensgegenstände gleicher Art, Güte und Menge zurück übertragen wer-
den. Voraussetzung für die darlehensweise Übertragung von Vermögensgegenständen ist, dass 
dem Sondervermögen ausreichende Sicherheiten gewährt werden. Hierzu können Guthaben 
abgetreten oder verpfändet bzw. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente übereignet oder 
verpfändet werden. Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem Sondervermögen 
zu. 

Der Darlehensnehmer ist außerdem verpflichtet, die Zinsen aus darlehensweise erhaltenen 
Wertpapieren bei Fälligkeit an die Depotbank für Rechnung des Sondervermögens zu zahlen. 
Werden Wertpapiere befristet verliehen, so ist dies auf 15 % des Wertes des Sondervermögens 
beschränkt. Alle an einen Darlehensnehmer übertragenen Wertpapiere dürfen 10 % des Wer-
tes des Sondervermögens nicht übersteigen. 

Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für Rechnung des Sondervermögens nicht gewähren. 

Pensionsgeschäfte 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Pensionsgeschäfte mit Kreditinstitu-
ten und Finanzdienstleistungsinstituten mit einer Höchstlaufzeit von zwölf Monaten abschlie-
ßen. Pensionsgeschäfte sind nur in Form sogenannter echter Pensionsgeschäfte zulässig. Dabei 
übernimmt der Pensionsnehmer die Verpflichtung, die Vermögensgegenstände zu einem be-
stimmten oder vom Pensionsgeber zu bestimmenden Zeitpunkt zurück zu übertragen. 

Kreditaufnahme 

Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist bis zu 
10 % des Wertes des Sondervermögens zulässig, sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt. 

Ausnahme: Vermögensanlage bei Wegfall der Anlageberatungsgesellschaft 

Sollte die Anlageberatungsgesellschaft nicht mehr für die Anlageberatung des Sondervermö-
gens zur Verfügung stehen (siehe zu den Kündigungsrechten und den Folgen Abschnitt 4 „An-
lageberatungsgesellschaft“), kann die Gesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens unter 
Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist von 6 Monaten kündigen. Bis zum 
Ende der Kündigungsfrist wird die Gesellschaft die in diesem Abschnitt 7 beschriebene Vermö-
gensanlage nicht weiterverfolgen, sondern die Mittel des Sondervermögens ausschließlich in 
Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten anlegen. 
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8. Bewertung 

Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung 

An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegen-
stände 

Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte für das Son-
dervermögen werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer-
tung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewertungsregeln“ nicht 
anders angegeben. 

Nicht an Börsen notierte oder organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegen-
stände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs 

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem an-
deren organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handel-
barer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger 
Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen 
Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend unter „Besondere Bewertungsregeln“ 
nicht anders angegeben. 

Besondere Bewertungsregeln für einzelne Vermögensgegenstände 

Nichtnotierte Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen 

Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an der Börse zugelassen 
oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z.B. 
nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von 
Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldschein-
darlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer 
Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag 
zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen. 

Geldmarktinstrumente 

Bei den im Sondervermögen befindlichen Geldmarktinstrumenten werden Zinsen und zinsähnli-
che Erträge sowie Aufwendungen (z.B. Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prü-
fungskosten, Kosten der Veröffentlichung etc.) bis einschließlich des Tages vor dem Valutatag 
berücksichtigt. 

Derivate 

Optionsrechte und Terminkontrakte 

Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem 
Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen 
anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren han-
delbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. 

Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens 
verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse wer-
den unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungs-
verluste zum Wert des Sondervermögens hinzugerechnet. 
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Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile, Pensionsgeschäfte und Darlehen 

Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen ange-
setzt. 

Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist und 
die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. 

Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis ange-
setzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewähr-
leistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen 
Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodel-
len unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. 

Für die Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als 
Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend. 

Werden Wertpapiere für Rechnung des Sondervermögens in Pension gegeben, so sind diese 
weiterhin bei der Bewertung zu berücksichtigen. Daneben ist der im Rahmen des Pensionsge-
schäftes für Rechnung des Sondervermögens empfangene Betrag im Rahmen der liquiden Mit-
tel (Bankguthaben) auszuweisen. 

Werden für Rechnung des Sondervermögens Wertpapiere in Pension genommen, so sind diese 
bei der Bewertung nicht zu berücksichtigen. Aufgrund der vom Sondervermögen geleisteten 
Zahlung ist bei der Bewertung eine Forderung an den Pensionsgeber in Höhe der abgezinsten 
Rückzahlungsansprüche zu berücksichtigen. 

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände 

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrunde-
legung des 17.00 Uhr-Fixings von The WM Company ermittelten Devisenkurs der Währung in 
Euro taggleich umgerechnet. 
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9. Wertentwicklung 

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische 
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist 
nicht prognostizierbar. Aktuelle Angaben zur Wertentwicklung werden in den Jahres- und Halbjahresbe-
richten sowie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-investment.de veröffent-
licht. 

Generell ermöglicht die historische Wertentwicklung eines Sondervermögens keine Prognose 
für die zukünftige Wertentwicklung. 

10. Risikohinweise 

Allgemeines 

Die Vermögensgegenstände, in die die Gesellschaft für Rechnung des Sondervermögens inves-
tiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste 
auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis 
fällt. Veräußert der Anleger Anteile des Sondervermögens zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse 
der in dem Sondervermögen befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt 
seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in das Sondervermögen investierte 
Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jedes Sondervermögen stetige Wertzuwächse anstrebt, 
können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte 
Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus be-
steht nicht. 

Die Reihenfolge der in diesem Abschnitt aufgeführten Risiken stellt keine Gewichtung dar. Die 
aufgeführten Risiken können unterschiedliche Auswirkungen auf das Sondervermögen haben. 

Mögliches Anlagespektrum 

Unter Beachtung der durch das Investmentgesetz und die Vertragsbedingungen vorgegebenen 
Anlagegrundsätze und -grenzen, die für das Sondervermögen einen sehr weiten Rahmen vor-
sehen, kann die tatsächliche Anlagepolitik auch dazu führen, dass schwerpunktmäßig Vermö-
gensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder erworben werden. 
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Diese Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen ver-
bunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbrei-
te innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüberstehen.  

Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene 
Berichtsjahr. 

Die Wertentwicklung des Sondervermögens wird insbesondere von folgenden Fakto-
ren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben: 

- Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten. 

- Unternehmensspezifische Entwicklungen. 

- Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro. 

- Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten. 

- Entwicklung der Renditedifferenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmens-
anleihen (Spread-Entwicklung). 

- Das Sondervermögen kann seine Anlagen zeitweilig mehr oder weniger stark auf 
bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente konzentrieren. Auch daraus 
können sich Chancen und Risiken ergeben. 

Allgemeine Risiken 

Marktrisiko 

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Ent-
wicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft 
sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern be-
einflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch ir-
rationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 

Länder- oder Transferrisiko 

Vom Länderrisiko spricht man, wenn ein ausländischer Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit auf-
grund fehlender Transferfähigkeit oder -bereitschaft seines Sitzlandes Leistungen nicht fristge-
recht, oder überhaupt nicht erbringen kann. So können z.B. Zahlungen, auf die das Sonder-
vermögen Anspruch hat, ausbleiben, oder in einer Währung erfolgen, die aufgrund von Devi-
senbeschränkungen nicht mehr konvertierbar ist. 

Liquiditätsrisiko 

Für das Sondervermögen dürfen auch Vermögensgegenstände erworben werden, die nicht  an 
einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind. Der Erwerb 
derartiger Vermögensgegenstände ist mit der Gefahr verbunden, dass es insbesondere zu Prob-
lemen bei der Weiterveräußerung der Vermögensgegenstände an Dritte kommen kann. 

Adressenausfallrisiko 

Das Adressenausfallrisiko (oder Kontrahenten-/ Ausstellerrisiko) beinhaltet das Risiko der Partei 
eines gegenseitigen Vertrages, mit der eigenen Forderung bei Fälligkeit auszufallen, obwohl die 
Gegenleistung bereits erbracht ist. Dies gilt für alle gegenseitigen Verträge, die für Rechnung 
eines Sondervermögens geschlossen werden. 

Neben den allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte wirken sich auch die besonderen Ent-
wicklungen der jeweiligen Aussteller auf den Kurs eines Wertpapiers aus. Auch bei sorgfältiger 
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Auswahl der Wertpapiere kann beispielsweise nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 
durch (auch nur drohenden) Vermögensverfall von Ausstellern eintreten. Die Verluste durch 
den Vermögensverfall eines Ausstellers wirken sich in dem Maße aus, in dem Wertpapiere die-
ses Ausstellers für das Sondervermögen erworben worden sind. 

Abwicklungsrisiko 

Insbesondere beim Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder bei der Abwicklung über eine 
Transferstelle besteht das Risiko, dass die Abwicklung nicht erwartungsgemäß durchgeführt 
wird, da eine Gegenpartei nicht rechtzeitig oder vereinbarungsgemäß zahlt oder liefert. 

Währungsrisiko 

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen 
Fondswährung angelegt sind, erhält das Sondervermögen die Erträge, Rückzahlungen und Erlö-
se aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber 
der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens. 

Verwahrrisiko 

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland ist ein Verlustrisi-
ko verbunden, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten 
des Verwahrers oder eines Unter-Verwahrers resultieren kann. Die _Depotbank haftet nicht 
unbegrenzt für den Verlust oder Untergang von Vermögensgegenständen, die im Ausland bei 
anderen Verwahrstellen gelagert werden (siehe Abschnitt „Depotbank“). 

Konzentrationsrisiko 

Weitere Risiken können dadurch entstehen, dass eine Konzentration der Anlage in bestimmte 
Vermögensgegenstände oder Märkte erfolgt. Dann ist das Sondervermögen von der Entwick-
lung dieser Vermögensgegenstände oder Märkte besonders stark abhängig. 

Inflationsrisiko 

Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko für alle Vermögensgegenstände. 

Rechtliches und steuerliches Risiko 

Die rechtliche und steuerliche Behandlung von Sondervermögen kann sich in unabsehbarer und 
nicht beeinflussbarer Weise ändern. Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Besteuerungs-
grundlagen des Sondervermögens für vorangegangene Geschäftsjahre (z.B. aufgrund von steu-
erlichen Außenprüfungen) kann für den Fall einer für den Anleger steuerlich grundsätzlich 
nachteiligen Korrektur zur Folge haben, dass der Anleger die Steuerlast aus der Korrektur für 
vorangegangene Geschäftsjahre zu tragen hat, obwohl er unter Umständen zu diesem Zeit-
punkt nicht in dem Sondervermögen investiert war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall 
eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätzlich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und für 
vorangegangene Geschäftsjahre, in denen er an dem Sondervermögen beteiligt war, durch die 
Rückgabe oder Veräußerung der Anteile vor Umsetzung der entsprechenden Korrektur nicht 
mehr zugutekommt. 

Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. 
steuerliche Vorteile in einem anderen als eigentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum tat-
sächlich steuerlich veranlagt werden und sich dies beim einzelnen Anleger negativ auswirkt. 
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Änderung der Anlagepolitik 

Durch eine Änderung der Anlagepolitik innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen An-
lagespektrums kann sich das mit dem Sondervermögen verbundene Risiko inhaltlich verändern. 

Änderung der Vertragsbedingungen; Auflösung oder Verschmelzung 

Die Gesellschaft behält sich in den Vertragsbedingungen für das Sondervermögen das Recht 
vor, die Vertragsbedingungen zu ändern (siehe hierzu auch in diesem Abschnitt B „Grundla-
gen“). Ferner ist es ihr gemäß den Vertragsbedingungen möglich, das Sondervermögen ganz 
aufzulösen, oder es mit einem anderen Sondervermögen zu verschmelzen. Für den Anleger be-
steht daher das Risiko, dass er die von ihm geplante Haltedauer nicht realisieren kann. 

Risiko der Rücknahmeaussetzung 

Die Anleger können grundsätzlich von der Gesellschaft die bewertungstägliche Rücknahme ih-
rer Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile jedoch bei Vorliegen 
außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen, und die Anteile erst später zu dem dann 
gültigen Preis zurücknehmen (siehe hierzu im Einzelnen unten unter Aussetzung der Rücknah-
me). Dieser Preis kann niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung der Rücknahme. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Sondervermögen, deren Anlageergebnis in einem bestimmten Zeitraum sehr positiv ausfällt, 
haben diesen Erfolg auch der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Ent-
scheidungen ihres Managements zu verdanken. Die personelle Zusammensetzung des Fonds-
managements kann sich jedoch verändern. Neue Entscheidungsträger können dann möglich-
erweise weniger erfolgreich agieren. 

Erhöhte Volatilität 

Das Auftreten von Volatilitäten des Sondervermögens, d.h. besonders hohen Schwankungen 
des Anteilspreises in kurzer Zeit, hängt zu einem nicht unerheblichen Teil von nicht im Vor-
hinein abschätzbaren allgemeinen Marktgegebenheiten ab. Allerdings wird das Risiko von er-
heblichen Volatilitäten dadurch verstärkt, wenn bei den Anlageinstrumenten Schwerpunkte 
gebildet werden. 

Das Sondervermögen weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepo-
litik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeit-
räumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. 

Risiken im Zusammenhang mit Anlageobjekten 

Risiken beim Erwerb von Aktien 

Teil der Anlagestrategie des Sondervermögens ist der Erwerb von Aktien. Mit dem Erwerb von 
Aktien können besondere Marktrisiken und Unternehmensrisiken verbunden sein. Der Wert von 
Aktien spiegelt nicht immer den tatsächlichen Vermögenswert des zugrunde liegenden Unter-
nehmens wider. Es kann daher zu großen und schnellen Schwankungen dieser Werte kommen, 
wenn sich Marktgegebenheiten oder Einschätzungen von Marktteilnehmern hinsichtlich des 
Wertes dieser Anlagen ändern. Hinzu kommt, dass die Rechte aus Aktien stets nachrangig ge-
genüber den Ansprüchen sämtlicher übrigen Gläubigern des Emittenten befriedigt werden. Da-
her unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche 
Wertpapiere. 
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Insbesondere unterliegen Aktien vorwiegend kleinerer, weniger ausgereifter Unternehmen in 
der Regel höheren Schwankungen als der Markt allgemein. Die Gründe hierfür liegen darin, 
dass die Wertpapiere generell in kleineren Mengen gehandelt werden und dass diese Unter-
nehmen größeren Geschäftsrisiken ausgesetzt sind.  

Angesichts der Gefahr größerer und häufigerer Schwankungen von Aktienwerten kann es bei 
schwerpunktmäßig im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu entsprechend großen und häu-
figen Veränderungen des Wertes des Sondervermögens kommen. 

Risiken beim Erwerb von festverzinslichen Wertpapieren (Zinsänderungsrisiko) 

Mit der Investition in verzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das 
Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. 
Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die 
Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festver-
zinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festver-
zinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen 
fallen jedoch je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzins-
liche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Kursrisiken als festverzinsliche 
Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten ha-
ben demgegenüber in der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit län-
geren Laufzeiten. 

Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen tenden-
ziell geringere Kursrisiken. 

Aufgrund der Anlagemöglichkeit des Sondervermögens in Anlagen von Emittenten mit Sitz in 
Wachstumsmärkten ist zu berücksichtigen, dass diese Anlagen im allgemeinen spekulativer sind 
und größeren Risiken ausgesetzt sind als Anlagen in verzinslichen Wertpapieren aus entwickel-
ten Ländern. 

Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften 

Treten die bei der Verwendung von Derivaten erwarteten Marktentwicklungen nicht ein, kann 
dies einen Verlust zur Folge haben, der den in das Derivat investierten Betrag übersteigt. 

Derivate 
 
Neben überproportionalen Gewinnchancen ist beim Handel mit Derivaten ein unter Umständen 
erheblicher Verlust über das eingesetzte Kapital hinaus nicht auszuschließen. Solche Finanzin-
strumente, die darauf abzielen, das Anlageergebnis bestimmter Wertpapiere, Währungen, 
Märkte etc. zu ändern oder zu ersetzen, sind zumeist zudem mit einem Kontrahentenrisiko ver-
bunden. Zu den Märkten, auf denen ein Handel in Derivaten erfolgen kann, gehören neben 
den Börsen der Freiverkehrsmarkt sowie der Interdealer-Markt. Im Gegensatz zu den Teilneh-
mern der „börsenbasierten“ Märkte unterliegen die jeweiligen Marktteilnehmer dort im Allge-
meinen keiner Bonitätsprüfung oder regulativen Kontrollen. Damit unterliegt das Sonderver-
mögen dem Risiko, dass ein Kontrahent eine Transaktion aufgrund von Kredit- oder Liquiditäts-
schwierigkeiten nicht gemäß den vorgesehenen Bestimmungen und Bedingungen zum Ab-
schluss bringen kann. Verzögerungen beim Abschluss solcher Transaktionen können sich auch 
aufgrund von Streitigkeiten bezüglich der Vertragsbedingungen ergeben (auch solcher, die 
böswillig herbeigeführt werden), da solche Märkte unter Umständen keine festen Regeln und 
Verfahren für eine rasche Beilegung von Streitigkeiten vorsehen, so wie dies für die Marktteil-
nehmer der „börsenbasierten“ Märkte der Fall ist. Diese Faktoren können dazu führen, dass 
dem Sondervermögen Verluste im Zusammenhang mit der Durchführung von Ersatztransaktio-
nen oder anderweitig aufgrund nachteiliger Marktentwicklung entstehen. Das Kontrahentenri-
siko besteht beispielsweise bei sämtlichen Swaps und ist bei Verträgen mit längeren Laufzeiten 
noch insoweit erhöht, als jederzeit Ereignisse eintreten können, die den Abschluss von Transak-
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tionen verhindern, insbesondere wenn die Transaktionen auf einen einzigen Kontrahenten oder 
eine kleine Gruppe von Kontrahenten konzentriert wurden. 

Futures-Kontrakte werden in der Regel dem Broker als Eigengeschäft (Principal) und nicht 
kommissarisch (Agent) abgeschlossen. Dadurch kann das Sondervermögen dem Insolvenzrisiko 
des Brokers ausgesetzt sein. 

Margin-Gelder, die bei einem Broker hinterlegt werden, werden bei diesem möglicherweise mit 
anderen Margin-Geldern gepoolt und unterliegen somit einem Insolvenzrisiko des Brokers. Zu-
dem könnten auch Kundenkonten bei der Insolvenz des  Brokers einem so genannten Avera-
ging unterliegen, mit der Folge, dass nicht alle gezahlten Gelder zurückerstattet werden. 

Optionen und Finanztermingeschäfte 

Das Sondervermögen kann auch in Optionen und Finanztermingeschäften anlegen. Diese Ge-
schäfte, die oft zur Absicherung von Anlagen verwendet werden, sind mit hohen Anlagerisiken 
verbunden. Diese ergeben sich insbesondere aus der Volatilität der Anlagen. Die Rechte, die 
das Sondervermögen aus derartigen Finanztermingeschäften erwirbt, können verfallen oder an 
Wert verlieren, weil diese Geschäfte stets nur befristete Rechte verschaffen. Je kürzer die Frist 
ist, desto größer kann das Risiko sein. Bei Verbindlichkeiten aus Finanztermingeschäften kann 
das Verlustrisiko unbestimmbar sein und auch über den zu leistenden Sicherheitsleistungen 
(Margins) liegen. Die nur geringen Anforderungen an Einschusszahlungen führen zu einer star-
ken Hebelwirkung, die sich in einem Gewinn, aber auch in einem Verlust deutlich nieder-
schlägt. Geschäfte, mit denen Risiken aus eingegangenen Finanztermingeschäften ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt werden sollen (Glattstellungsgeschäfte), können dabei möglicherweise 
nicht oder nur zu einem verlustbringenden Preis getätigt werden. 

Außerbörsliche Termingeschäfte (Forward Trading) 

Forward-Kontrakte werden im Gegensatz zu Futures-Kontrakten nicht an Börsen gehandelt und 
sind nicht standardisiert (so genannte OTC (= over the counter)-Geschäfte). Vielmehr handeln 
Banken und Händler auf diesen Märkten als Eigenhändler, wobei jede Transaktion einzeln ver-
handelt wird. Termin- und Kassageschäfte sind im Wesentlichen nicht reglementiert; es beste-
hen weder Begrenzungen bezüglich der täglichen Preisschwankungen noch für spekulative Po-
sitionen. Die Termingeschäfte tätigenden Eigenhändler sind nicht verpflichtet, im Zusammen-
hang mit den Währungen oder Waren, mit denen sie handeln, weiterhin Kauf- bzw. Ver-
kaufsaufträge entgegenzunehmen und auf diesen Märkten kann zeitweise eine nur geringe Li-
quidität bestehen, wobei diese Zeiträume von erheblicher Dauer sein können. Es ist im Zusam-
menhang mit solchen Märkten bereits vorgekommen, dass die Teilnehmer keine Kursgebote 
für bestimmte Währungen oder Waren abgeben konnten oder Kursgebote mit einer unge-
wöhnlich großen Spanne zwischen dem Preis, zu dem sie kaufbereit waren, und demjenigen, 
zu dem sie verkaufsbereit waren, abgaben. In allen Märkten, in denen das Sondervermögen in-
vestiert hat, kann es zu Störungen aufgrund eines ungewöhnlich großen Handelsvolumens, po-
litischer Interventionen oder anderer Faktoren kommen. Durch Marktilliquidität oder -
störungen können folglich dem Sondervermögen erhebliche Verluste entstehen. 

Swaps 

Wenn der Vertragspartner eines Swaps seinen Leistungsverpflichtungen nicht, nur teilweise o-
der verspätet nachkommt, erleidet das Sondervermögen Verluste. Durch Veränderungen des 
dem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste 
erleiden, wenn die Erwartungen an die Marktentwicklung nicht erfüllt werden. Bei Swaps, die 
in Fremdwährungen konvertieren, bestehen Währungskursrisiken. Der gegebenenfalls erforder-
liche Abschluss eines Gegengeschäftes (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden. Swaps sind Ge-
schäfte, die nicht zum Handel an einer Börse oder in einem organisierten Markt zugelassen 
sind. Daher kann die Veräußerung von Swaps an Dritte sowie die Glattstellung schwierig oder 
mit erheblichen Kosten verbunden sein. 
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Devisenspekulationen 

Devisenspekulationen können von dem Sondervermögen durchgeführt werden. In den vergan-
genen Jahren waren die Devisenkurse durch sehr starke Schwankungen gekennzeichnet. In die-
sem Zusammenhang birgt die Kombination von Volatilität und möglicher Hebelung ein großes 
Gewinnpotential in sich, ist jedoch gleichzeitig mit einem beträchtlichen Verlustrisiko verbun-
den. Des Weiteren sind Devisenspekulationen durch das Kontrahentenrisiko gekennzeichnet, 
da Devisengeschäfte auf der Basis Auftraggeber zu Auftraggeber abgeschlossen werden.  

Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Investmentfondsanteilen 

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in 
engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermö-
gensgegenstände bzw. der von diesen verfolgten Anlagestrategien. Die genannten Risiken 
können jedoch durch die Streuung der Vermögensanlagen innerhalb der Sondervermögen, de-
ren Anteile erworben werden, und durch die Streuung innerhalb dieses Sondervermögens re-
duziert werden. 

Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es aber auch 
vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche, oder einander entgegen gesetzte Anlagestrate-
gien verfolgen. Hierdurch können bestehende Risiken kumulieren, und eventuelle Chancen 
können sich gegeneinander aufheben. 

Es ist der Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das Management der Zielfonds zu kontrollie-
ren. Deren Anlageentscheidungen müssen nicht zwingend mit den Annahmen oder Erwartun-
gen der Gesellschaft übereinstimmen. 

Der Gesellschaft wird die aktuelle Zusammensetzung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah be-
kannt sein. Entspricht die Zusammensetzung nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so kann 
sie ggf. erst deutlich verzögert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zurückgibt. 

Besondere Länderrisiken 

Aufgrund des sehr weiten Anlagerahmens ist es möglich, für das Sondervermögen Wertpapiere 
von Emittenten aus sich noch in der Entwicklung befindlichen Märkten zu erwerben. Werden 
solche Wertpapiere aufgrund der tatsächlichen Anlagepolitik schwerpunktmäßig erworben, 
können damit besondere Länderrisiken einhergehen, die in der Regel bei Anlagen in Wertpa-
piere von Emittenten in weiter entwickelten Ländern nicht auftreten.  

Diese besonderen Risiken können u.a. aus einem geringeren Schutzniveau der Anleger in die-
sen Ländern, ungünstigen politischen und gesellschaftlichen Umständen wie z.B. politische Ein-
flussnahmen auf den Wirtschaftssektor, illiquideren Märkten und damit verbundener erhöhter 
Volatilität resultieren.  

Besondere Branchenrisiken 

Schwerpunktmäßige Anlagen in Wertpapiere einer Branche können ebenfalls dazu führen, dass 
sich die besonderen Risiken einer Branche verstärkt im Wert des Sondervermögens widerspie-
geln.  

Insbesondere bei Anlagen in Branchen, die stark von Entwicklung und Forschung abhängig 
(z.B. Biotechnologiebranche, Pharmabranche, Chemiebranche etc.) oder vergleichsweise neu 
sind, kann es bei Entwicklungen mit branchenweiten Auswirkungen zu vorschnellen Reaktionen 
der Anleger mit der Folge erheblicher Kursschwankungen kommen. Der Erfolg dieser Branchen 
basiert häufig auf Spekulationen und Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Produkte. Erfüllen 
diese Produkte allerdings nicht die in sie gesetzten Erwartungen oder treten sonstige Rück-
schläge auf, können abrupte Wertverluste in der gesamten Branche auftreten.  
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Allerdings kann es auch in anderen Branchen Abhängigkeiten geben, die dazu führen, dass bei 
ungünstigen Entwicklungen wie z.B. bei Lieferengpässen, Rohstoffknappheit, Verschärfung von 
gesetzlichen Vorschriften usw. die gesamte Branche einer erheblichen Wertschwankung unter-
liegt. 

Es ist zu beachten, dass Vermögensanlagen neben den Chancen auf Kurssteigerungen 
auch Risiken enthalten. Die Preise der Vermögensgegenstände im Sondervermögen 
können gegenüber den Einstandspreisen steigen oder fallen. Veräußert der Anleger 
Anteile des Sondervermögens zu einem Zeitpunkt, in dem die Preise der in dem Son-
dervermögen befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines 
Erwerbs von Anteilen gefallen sind, so hat dieses zur Folge, dass er das von ihm in das 
Sondervermögen investierte Geld nicht oder nicht vollständig zurückerhält. Es kann 
keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich er-
reicht werden. Eine positive Wertentwicklung kann nicht zugesagt werden. 

11. Profil des typischen Anlegers 

Das Sondervermögen ist für Anleger konzipiert, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert 
der Anlage abzuschätzen. Der Anleger muss bereit und in der Lage sein, erhebliche Wert-
schwankungen der Anteile und gegebenenfalls einen erheblichen Kapitalverlust hinzunehmen. 
Dieses Sondervermögen ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb 
eines Zeitraums von weniger als 10 Jahren aus dem Sondervermögen wieder zurückziehen 
möchten. 

12. Anteile 

Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung des Sondervermögens ausschließlich in Globalur-
kunden verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. 
Ein Anspruch des Anlegers auf Auslieferung einzelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb 
von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung möglich. Die Anteile lauten auf den Inhaber und 
verbriefen die Ansprüche der Inhaber gegenüber der Gesellschaft. 

13. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 

Ausgabe von Anteilen 

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei 
der Depotbank erworben werden. Sie werden von der Depotbank zum Ausgabepreis ausgege-
ben, der dem Inventarwert pro Anteil zuzüglich eines Ausgabeaufschlags entspricht. Die Gesell-
schaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

Mit Blick auf die Ausgabe von Anteilen besteht bei der Depotbank ein täglicher Orderannahme-
schluss. Liegt der Depotbank bis zum Orderannahmeschluss ein Kaufauftrag vor, so wird dieser 
mit dem diesem Orderannahmeschluss entsprechenden Ausgabepreis abgerechnet. Geht ein 
Kaufauftrag erst nach dem Orderannahmeschluss zu, so verschiebt sich die Ausgabe und Ab-
rechnung auf den nächsten Anteilpreis. Der Orderannahmeschluss kann bei der Depotbank er-
fragt werden. 

Rücknahme von Anteilen 

Die Anleger können grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme von Anteilen verlangen. 
Rücknahmeaufträge sind bei der Depotbank oder der Gesellschaft selbst zu stellen. Die Gesell-
schaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Anteilwert 
entspricht, zurückzunehmen. 

Mit Blick auf die Rückgabe von Anteilen besteht bei der Depotbank ein täglicher Orderannah-
meschluss. Liegt der Depotbank bis zum Orderannahmeschluss ein Verkaufsauftrag vor, so wird 
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dieser mit dem diesem Orderannahmeschluss entsprechenden Rücknahmepreis abgerechnet. 
Geht ein Verkaufsauftrag erst nach dem Orderannahmeschluss zu, so verschiebt sich die Rück-
nahme und Abrechnung auf den nächsten Anteilpreis. Der Orderannahmeschluss kann bei der 
Depotbank erfragt werden. 

Abrechnung bei Anteilausgabe und -rücknahme 

Die Abrechnung erfolgt spätestens an dem auf den Eingang des Kauf- oder Verkaufsauftrags 
folgenden Wertermittlungstag. 

Aussetzung der Anteilrücknahme 

Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnli-
che Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anle-
ger erforderlich erscheinen lassen. Außergewöhnliche Umstände liegen zum Beispiel vor, wenn 
eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des Sondervermögens gehandelt wird, 
außerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn über Vermögensgegenstände nicht verfügt werden 
kann oder wesentliche Vermögensgegenstände des Sondervermögens nicht bewertet werden 
können (vgl. unten Abschnitt „Ausgabe- und Rücknahmepreis“). 

Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die Anteile erst dann zu dem dann gültigen Preis zu-
rückzunehmen oder umzutauschen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung der Interes-
sen aller Anleger, entsprechende Vermögensgegenstände des Sondervermögens veräußert hat. 

Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesan-
zeiger und darüber hinaus auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-
investment.de über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile. Den 
Anlegern wird nach Wiederaufnahme der dann gültige Rücknahmepreis ausgezahlt. Außerdem 
werden die Anleger über ihre depotführenden Stellen in Papierform oder in elektronischer Form 
informiert. 

Die Gesellschaft untersagt das sogenannte Market Timing oder sonstige auf kurzfristige Ge-
winne ausgerichtete Handelsstrategien. Wenn die Gesellschaft Grund zur Annahme hat, dass 
derartige kurzfristige Handelsstrategien mit spekulativem Charakter angewendet werden, be-
hält sie sich vor, Anträge zur Zeichnung bzw. Rücknahme von Anteilen am Sondervermögen 
abzulehnen. 

Börsen und Märkte 

Die Anteile des Sondervermögens sind nicht zum (amtlichen) Handel an Börsen zugelassen. Es 
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile ohne Zustimmung der Gesellschaft 
an Börsen oder an anderen Märkten gehandelt werden. 

Der dem Börsenhandel oder Handel in sonstigen Märkten zugrunde liegende Marktpreis wird 
nicht ausschließlich durch den Wert der im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegen-
stände, sondern auch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis 
von dem ermittelten Anteilpreis abweichen. 

14. Ausgabe- und Rücknahmepreise und Kosten 

Ausgabe- und Rücknahmepreis 

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die Ge-
sellschaft unter Kontrolle der Depotbank bewertungstäglich den Wert der zum Sonderver-
mögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten (Inventarwert). 
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Die Division des Inventarwertes durch die Zahl der ausgegebenen Anteilscheine ergibt den „An-
teilwert“. 

Bewertungstage für die Anteile des Sondervermögens sind alle Börsentage. An gesetzlichen 
Feiertagen im Geltungsbereich des Investmentgesetzes, die Börsentage sind, sowie am 24. und 
31. Dezember jeden Jahres können die Gesellschaft und die Depotbank von einer Ermittlung 
des Wertes absehen. Von einer Anteilpreisermittlung wird derzeit an Neujahr, Karfreitag, Os-
tern, Ostermontag, Maifeiertag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Pfingstmontag, Fronleichnam, 
Tag der Deutschen Einheit, Heilig Abend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Silvester abgese-
hen.  

Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-/Rücknahmepreises 

Die Gesellschaft kann die Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises zeitweilig unter 
denselben Voraussetzungen wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese sind im Abschnitt „Aus-
setzung der Anteilrücknahme“ näher erläutert. 

Ausgabeaufschlag 

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hin-
zugerechnet. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % des Anteilwertes. Es steht der Gesellschaft 
frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen oder von der Erhebung eines Ausgabe-
aufschlages abzusehen. Dieser Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei kurzer Anlagedauer 
die Performance reduzieren oder sogar ganz aufzehren. Der Ausgabeaufschlag stellt im We-
sentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des Sondervermögens dar. Die Gesell-
schaft kann den Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Vertriebsleistungen an etwaige vermit-
telnde Stellen weitergeben. 

Rücknahmeabschlag 

Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise 

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden regelmäßig auf der Internet-Seite der Gesellschaft 
unter http://www.universal-investment.de veröffentlicht. 

Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile 

Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die Gesellschaft bzw. durch die Depotbank er-
folgt zum Ausgabepreis (Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (Anteil-
wert) ohne Berechnung zusätzlicher Kosten.  

Werden Anteile über Dritte zurückgegeben, so können Kosten bei der Rücknahme der Anteile 
anfallen. Bei Vertrieb von Anteilen über Dritte können auch höhere Kosten als der Ausgabe-
preis berechnet werden. 

15. Verwaltungs- und sonstige Kosten 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens unabhängig von der Anteil-
klasse eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,50 % p.a. bezogen auf den an je-
dem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es steht der Gesellschaft 
frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen oder von der 
Berechnung einer Vergütung abzusehen. 

Die Gesellschaft kann in Höhe von 5 % der Nettoausgleichs-, Nettoschadensersatz- und/oder 
Nettovergleichszahlungen aus der Teilnahme an in- und ausländischen Wertpapiersammelkla-
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gen, Steuererstattungsverfahren oder entsprechenden Verfahren als pauschale Vergütung im 
Hinblick auf die Kosten, die der Gesellschaft in diesem Zusammenhang entstehen, erhalten. 

Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit unabhängig von der Anteilklasse eine vierteljährlich 
zahlbare Vergütung in Höhe von 0,10 % p.a. (mindestens € 10.000,-- p.a.) bezogen auf den an 
jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es steht der Depotbank 
frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder 
von der Berechnung einer Depotbankvergütung abzusehen. 

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset 
Management Gesellschaft bedienen. In diesem Fall beträgt die aus dem Sondervermögen vier-
teljährlich zahlbare Vergütung der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft unabhän-
gig von der Anteilklasse 1,40 % p.a. bezogen auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten In-
ventarwert des Sondervermögens. Es steht der Beratungs- oder Asset Management Gesell-
schaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stel-
len oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. 

Zusätzlich kann die Gesellschaft der Beratungsgesellschaft bei jeder Anteilklasse eine erfolgsab-
hängige Vergütung zu Lasten des Sondervermögens zahlen. Die Vergütung errechnet sich aus 
dem relativen Performanceunterschied zwischen der Anteilwertentwicklung und der Entwick-
lung des Vergleichsmaßstabes MSCI Golden Dragon GDR (EUR) ® und beträgt bis zu 25 % die-
ses relativen Performanceunterschiedes.  

Zur Ermittlung der Wertentwicklung wird der Anteilwert und der Stand des Vergleichsmaßsta-
bes jeweils am Geschäftsjahresende verglichen, wobei Ausschüttungen und zu Lasten des Son-
dervermögens geleistete Steuerzahlungen dem Anteilswert rechnerisch wieder zugeschlagen 
werden (BVI-Methode). 

Es steht der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteil-
klassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der Be-
rechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. 

Neben den der Gesellschaft, der Depotbank und der Anlageberatungsgesellschaft zustehenden 
Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Sondervermögens: 

- im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 
entstehende Kosten; 

- bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Wertpapiere im Ausland; 

- Kosten für den Druck und Versand der für die Anteilinhaber bestimmten Jahres- und Halb-
jahresberichte und ggf. des Auflösungsberichtes; 

- alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Voraussetzungen und Folgepflichten eines 
Vertriebs der Anteile in anderen Ländern anfallenden Kosten; 

- Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiführung, Aufrechterhaltung und Beendigung 
von Börsennotierungen der Anteile anfallen; 

- Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen und des Auflösungsbe-
richtes; 

- Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass 
die steuerliche Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden; 

- Verwaltungsgebühren und Kostenersatz staatlicher Stellen; 

- Kosten für Rechts- und Steuerberatung in Hinblick auf das Sondervermögen; 

- im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entstehende 
Steuern; 
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- Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den von der Gesellschaft beauftragten 
Abschlussprüfer der Gesellschaft; 

- Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sonderver-
mögens; 

- Kosten für Erstellung oder Änderung, Übersetzung, Hinterlegung, Druck und Versand von 
Verkaufsprospekten in den Ländern, in denen die Anteile vertrieben werden; 

- Kosten zur Analyse des Anlageerfolgs durch Dritte; 

- Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Sondervermögens durch national oder international 
anerkannte Ratingagenturen; 

- Kosten für Werbung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Ver-
kauf von Anteilen anfallen; 

- im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und an die Anlagebera-
tungs- oder Asset Management Gesellschaft zu zahlenden Vergütungen sowie den vorste-
hend genannten Aufwendungen anfallende Steuern; 

- Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften 
Datenträgers, mit Ausnahme der Informationen über Fondsverschmelzungen (ab 1. Januar 
2012). 

Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr zu Lasten des Sondervermögens angefallenen 
Verwaltungskosten (ohne Transaktionskosten) offen gelegt und als Quote des durchschnittli-
chen Fondsvolumens ausgewiesen (Gesamtkostenquote). Diese setzt sich zusammen aus der 
Vergütung für die Verwaltung des Sondervermögens, der Vergütung der Depotbank sowie den 
Aufwendungen, die dem Sondervermögen zusätzlich belastet werden können (siehe vorste-
hend). Ausgenommen sind die Nebenkosten und die Kosten, die beim Erwerb und der Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen entstehen. 

Die Gesellschaft gibt im Regelfall Teile ihrer Verwaltungsvergütung an vermittelnde Stellen wei-
ter. Dies erfolgt zur Abgeltung von Vertriebsleistungen. Dabei kann es sich auch um wesentli-
che Teile handeln. Depotbank und Anlageberatungsgesellschaft können aus ihren vereinnahm-
ten Vergütungen Vertriebsmaßnahmen der Vermittler unterstützen, deren Berechnung in der 
Regel auf der Grundlage vermittelter Bestände erfolgt. 

Gesellschaft, Depotbank und Anlageberatungsgesellschaft können nach ihrem freien Ermessen 
mit einzelnen Anlegern die teilweise Rückzahlung von vereinnahmten Vergütungen an diese 
Anleger vereinbaren. Dies kommt insbesondere dann in Betracht, wenn institutionelle Anleger 
direkt Großbeträge nachhaltig investieren. 

Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit Geschäften für Rechnung des Sondervermögens 
geldwerte Vorteile (Broker research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) 
verwenden, die sie im Interesse der Anleger bei den Anlageentscheidungen nutzt. Der Gesell-
schaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an 
Dritte geleistete Vergütungen und Aufwandserstattungen zu. Im Übrigen wird auf die entspre-
chenden Jahresberichte verwiesen. 

Besonderheiten und Kosten beim Erwerb von Investmentanteilen 

Neben der Vergütung zur Verwaltung des Sondervermögens wird eine Verwaltungsvergütung 
für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet. 

Der Anleger sollte darüber hinaus berücksichtigen, dass dem Sondervermögen beim Erwerb 
von anderen Investmentanteilen gegebenenfalls Ausgabeaufschläge beziehungsweise Rück-
nahmegebühren berechnet werden, die das Sondervermögen belasten. Neben diesen Kosten 
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sind auch die für den jeweiligen Zielfonds anfallenden Gebühren, Kosten, Steuern, Provisionen 
und sonstigen Aufwendungen in Bezug auf Investmentanteile, in die das Sondervermögen in-
vestiert, mittelbar von den Anlegern des Sondervermögens zu tragen. Das Sondervermögen 
darf auch in Investmentanteile anlegen, die eine andere Gebührenstruktur (z.B. Pauschalge-
bühr, erfolgsabhängige Vergütung) aufweisen oder für die zusätzliche Arten von Gebühren be-
lastet werden dürfen.  

Soweit ein Zielfonds direkt oder indirekt von der Gesellschaft oder einem anderen Unterneh-
men verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder das andere Unternehmen für den Er-
werb oder die Rücknahme der Investmentanteile der Zielfonds keine Ausgabeaufschläge und 
Rücknahmeabschläge zu Lasten des Sondervermögens berechnen. 

Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge of-
fen gelegt, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an an-
deren Sondervermögen berechnet worden sind. Ferner wird die Vergütung offen gelegt, die 
dem Sondervermögen von einer in- oder ausländischen Kapitalanlagegesellschaft oder einer 
Kapitalanlagegesellschaft, mit der die Gesellschaft durch Beteiligung verbunden ist, als Verwal-
tungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

16. Teilfonds 

Das Sondervermögen ist nicht Teilfonds einer Umbrella-Konstruktion. 

17. Anteilklassen 

Alle ausgegebenen Anteile haben gleiche Rechte. Verschiedene Anteilklassen werden zunächst 
nicht gebildet. 

Gemäß den Vertragsbedingungen des Sondervermögens ist die Bildung von Anteilklassen zu-
lässig. Es liegt im Ermessen der Gesellschaft zukünftig Anteilklassen zu eröffnen. Es können An-
teile mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen ausgegeben werden. Anteile mit gleichen 
Ausgestaltungsmerkmalen bilden eine Anteilklasse. 

Im Falle der Bildung verschiedener Anteilklassen werden die bestehenden Anteilinhaber des 
Sondervermögens einer gemeinsamen Anteilklasse zugeordnet. 

Zulässig ist die unterschiedliche Ausgestaltung von Anteilen hinsichtlich der Ertragsverwendung 
(Ausschüttung, Thesaurierung), des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der 
Verwaltungsvergütung sowie der Mindestanlagesumme. Eine Kombination der Ausgestal-
tungsmerkmale ist möglich. Die Anteilkassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im 
Jahres- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die Ausgestaltungsmerkmale der jeweiligen 
Anteilklasse werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen 
beschrieben.  

Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 
neuer Anteilklassen, Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzufüh-
renden Steuern) und die Verwaltungsvergütung, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, 
ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

18. Regeln für die Ermittlung und Verwendung der Erträge 

Ertragsausgleichsverfahren 

Die Gesellschaft wendet für das Sondervermögen ein sog. Ertragsausgleichsverfahren an. Das 
bedeutet, dass die während des Geschäftsjahres angefallenen anteiligen Erträge, die der An-
teilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der Verkäufer von Anteil-
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scheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der 
Berechnung des Ertragsausgleichs werden die angefallenen Aufwendungen berücksichtigt. 

Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, Schwankungen im Verhältnis zwischen Erträgen 
und sonstigen Vermögensgegenständen auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse oder 
Nettomittelabflüsse aufgrund von Anteilverkäufen oder -rückgaben verursacht werden. Denn 
jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel würde andernfalls den Anteil der Erträge am Inventar-
wert des Sondervermögens verringern, jeder Abfluss ihn vermehren. 

Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichverfahren dazu, dass der im Jahresbericht ausgewiesene 
Ertrag je Anteil nicht durch die Anzahl der umlaufenden Anteile beeinflusst wird. 

Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember. 

Ertragsverwendung 

Bei dem Sondervermögen werden die Erträge nicht ausgeschüttet, sondern im Sondervermö-
gen wiederangelegt (Thesaurierung). 

19. Auflösung und Übertragung des Sondervermögens 

Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflösung des Sondervermögens zu verlangen. Die Ge-
sellschaft kann jedoch die Verwaltung eines Sondervermögens unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Außerdem werden die Anle-
ger über ihre depotführenden Stellen in Papierform oder in elektronischer Form über die Kün-
digung informiert. 

Des Weiteren erlischt das Recht der Gesellschaft, das Sondervermögen zu verwalten, wenn das 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet ist oder mit der Rechtskraft 
des Gerichtsbeschlusses, durch den der Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens man-
gels Masse nach § 26 der Insolvenzordnung abgewiesen wird.  

In diesen Fällen geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen auf die Depotbank über, 
die das Sondervermögen abwickelt und den Erlös an die Anleger verteilt, oder mit Genehmi-
gung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft die Verwaltung überträgt. 

Verfahren bei Auflösung eines Sondervermögens 

Die Ausgabe und die Rücknahme von Anteilen werden eingestellt. 

Der Erlös aus der Veräußerung der Vermögenswerte des Sondervermögens abzüglich der noch 
durch das Sondervermögen zu tragenden Kosten und der durch die Auflösung verursachten 
Kosten werden an die Anleger verteilt, wobei diese in Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Sonder-
vermögen Ansprüche auf Auszahlung des Liquidationserlöses haben. 

Die Depotbank ist berechtigt, nicht abgerufene Liquidationserlöse nach einer Frist von 6 Mona-
ten bei dem für die Gesellschaft zuständigen Amtsgericht zu hinterlegen. 

Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflösungs-
bericht, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Monate 
nach dem Stichtag der Auflösung des Sondervermögens wird der Auflösungsbericht im elekt-
ronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Während die Depotbank das Sondervermögen 
abwickelt, erstellt sie jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen Be-



 

FIVV-Aktien-China-Select-UI 36

richt, der den Anforderungen an einen Jahresbericht entspricht. Diese Berichte sind ebenfalls 
spätestens drei Monate nach dem Stichtag im elektronischen Bundesanzeiger bekannt zu ma-
chen. 

20. Übertragung aller Vermögensgegenstände des Sondervermögens 

Alle Vermögensgegenstände des Sondervermögens dürfen zum Geschäftsjahresende (Übertra-
gungsstichtag) auf ein anderes bestehendes, oder ein durch die Verschmelzung neu gegründe-
tes Sondervermögen übertragen werden. Das Sondervermögen darf auch mit einem Invest-
mentfonds verschmolzen werden, der in einem anderen EU- oder EWR-Staat aufgelegt wurde 
und ebenfalls den Vorgaben der Richtlinie 2009/65/EG entspricht. Mit Zustimmung der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann ein anderer Übertragungsstichtag bestimmt 
werden. Es können auch zum Geschäftsjahresende oder einem anderen Übertragungsstichtag  
alle Vermögensgegenstände eines anderen Sondervermögens oder eines ausländischen richtli-
nienkonformen Investmentfonds  auf das Sondervermögen übertragen werden. Schließlich be-
steht auch die Möglichkeit, dass nur die Vermögenswerte eines ausländischen richtlinienkon-
formen Investmentfonds ohne dessen Verbindlichkeiten auf das Sondervermögen übertragen 
werden. 

Verfahren bei der Übertragung von Sondervermögen 

Die depotführenden Stellen der Anleger übermitteln diesen spätestens 35 Arbeitstage5 vor dem 
geplanten Übertragungsstichtag in Papierform oder in elektronischer Form Informationen zu 
den Gründen für die Verschmelzung, den potentiellen Auswirkungen für die Anleger, deren 
Rechte in Zusammenhang mit der Verschmelzung sowie zu maßgeblichen Verfahrensaspekten. 
Die Anleger erhalten auch die wesentlichen Anlegerinformationen für das Sondervermögen 
bzw. den Investmentfonds, der bestehen bleibt oder durch die Verschmelzung neu gebildet 
wird. 

Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor dem geplanten Übertragungsstichtag entweder die 
Möglichkeit, ihre Anteile zurückzugeben, oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen Son-
dervermögens oder ausländischen Investmentfonds umzutauschen, das/der ebenfalls von der 
Gesellschaft oder einem Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird und über eine ähnli-
che Anlagepolitik wie das Sondervermögen verfügt. 

Am Übertragungsstichtag werden die Werte des übernehmenden und des übertragenden Son-
dervermögens oder Investmentfonds berechnet, das Umtauschverhältnis wird festgelegt und 
der gesamte Vorgang wird vom Abschlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis ermittelt sich 
nach dem Verhältnis der Nettoinventarwerte des übernommenen und des aufnehmenden Son-
dervermögens zum Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält die Anzahl von Anteilen an 
dem neuen Sondervermögen, die dem Wert seiner Anteile an dem übertragenden Sonderver-
mögen entspricht. 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass den Anlegern des übertragenden Sondervermögens bis 
zu 10 % des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt werden. Findet die Verschmelzung während 
des laufenden Geschäftsjahres des übertragenden Sondervermögens statt, muss dessen verwal-
tende Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Bericht erstellen, der den Anforderun-
gen an einen Jahresbericht entspricht. 

Die Gesellschaft macht im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Internet-
Seite der Gesellschaft bekannt, wenn das Sondervermögen einen anderen Fonds aufgenom-

                                              

5555    Die Frist ergibt sich aus § 40d Abs. 2 i.V.m. § 40e Abs. 1 Satz 2 InvG. Allerdings spricht § 40d von 30 „Tagen“ und § 40e von 5 „Ar-
beitstagen“.    
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men hat und die Verschmelzung wirksam geworden ist. Sollte das Sondervermögen durch eine 
Verschmelzung untergehen, übernimmt die Gesellschaft die Bekanntmachung, die den auf-
nehmenden oder neu gegründeten Fonds verwaltet. 

Die Übertragung aller Vermögensgegenstände dieses Sondervermögens auf ein anderes Son-
dervermögen oder einen anderen ausländischen Investmentfonds findet nur mit Genehmigung 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht statt. 

21. Kurzangaben über die steuerliche Behandlung der Erträge beim Anleger 

Die nachfolgende Kurzdarstellung der steuerlichen Vorschriften ist eine Zusammenfassung all-
gemeiner Natur und stellt keine konkrete Rechts- und Steuerberatung dar. Jedem Anleger wird 
deshalb empfohlen, sich über seinen Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen 
Behandlung bei einer Anlage in diesem Sondervermögen beraten zu lassen. 

Einzelheiten zur Besteuerung der Erträge dieses Sondervermögens werden in den Jahresberich-
ten veröffentlicht. 

Die nachfolgenden allgemeinen steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit be-
kannten Rechtslage aus. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, 
dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlas-
se der Finanzverwaltung nicht ändert. 

Diese Kurzangaben gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind. Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in die-
sem Verkaufsprospekt beschriebenen Sondervermögen mit seinem Steuerberater in Verbindung 
zu setzen und mögliche steuerliche Konsequenzen aus dem Anteilserwerb in seinem Heimat-
land individuell zu klären. 

Das Sondervermögen ist als Zweckvermögen von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. 
Die steuerpflichtigen Erträge des Sondervermögens werden jedoch beim Privatanleger als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit 
sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich € 801,00 (für Alleinstehende 
oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. € 1.602,00 (für zusammen veranlagte Ehegatten) 
übersteigen. 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 % (zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehö-
ren auch die vom Sondervermögen ausgeschütteten Erträge, die ausschüttungsgleichen Erträ-
ge, der Zwischengewinn sowie der Gewinn aus dem An- und Verkauf von Fondsanteilen, wenn 
diese nach dem 31. Dezember 2008 erworben wurden bzw. werden6. 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungs-
teuer), so dass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuerer-
klärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende 
Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und ausländische Quellen-
steuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuer-
satz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 %. In diesem Fall können die Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt 

                                              

6  Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei.  
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dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld 
den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein 
Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), 
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 % oder dem niedrige-
ren persönlichen Steuersatz. 

Trotz Steuerabzug und höherem persönlichen Steuersatz können Angaben zu den Einkünften 
aus Kapitalvermögen erforderlich sein, wenn im Rahmen der Einkommensteuererklärung au-
ßergewöhnliche Belastungen oder Sonderausgaben (z.B. Spenden) geltend gemacht werden.  

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnah-
men steuerlich erfasst. Die steuerliche Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der steuerpflich-
tigen bzw. der kapitalertragsteuerpflichtigen Erträge eine differenzierte Betrachtung der Er-
tragsbestandteile.  

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften und 
Erträge aus Stillhalterprämien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen Genussrechten und Invest-
mentanteilen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der 
Ebene des Sondervermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie 
nicht ausgeschüttet werden. Zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 
3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) des Investmentsteuergesetzes (InvStG) genannten Kapital-
forderungen beim Anleger nicht erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden. 

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen: 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben,  

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-Rating-
Anleihen, Floater und Reverse-Floater, 

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten Index für eine Mehr-
zahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und Fremd-
kapital-Genussrechte und 

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 

Werden Gewinne aus der Veräußerung der o.g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewinne aus 
Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien ausgeschüttet, sind sie grundsätzlich 
steuerpflichtig und unterliegen bei Verwahrung der Anteile im Inland dem Steuerabzug von 
25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Ausgeschüttete Gewinne aus der 
Veräußerung von Wertpapieren und Gewinne aus Termingeschäften sind jedoch steuerfrei, 
wenn die Wertpapiere auf Ebene des Sondervermögens vor dem 1. Januar 2009 erworben 
bzw. die Termingeschäfte vor dem 1. Januar 2009 eingegangen wurde. 

Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung ent-
halten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.). 
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Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden 

Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividenden sind beim Anleger grundsätz-
lich steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet 
werden. 

Ausgeschüttete oder thesaurierte Zinsen und zinsähnliche Erträge sowie ausländische Dividen-
den des Sondervermögens unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).  

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und 
einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile € 801,00 bei Einzel-
veranlagung bzw. € 1.602,00 bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung und bei ausländischen Anlegern 
bei Nachweis der steuerlichen Ausländereigenschaft. 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile eines steuerrechtlich ausschüttenden Sonderver-
mögens in einem inländischen Depot bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem Kreditinsti-
tut (Depotfall), so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, 
wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt 
für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der An-
leger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben. 

Handelt es sich um ein steuerrechtlich thesaurierendes Sondervermögen, so wird bei Thesaurie-
rungen vor dem 01. Januar 2012 der Steuerabzug auf thesaurierte Zinsen, zinsähnliche Erträge 
sowie ausländische Dividenden des Sondervermögens in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidari-
tätszuschlag) durch die Kapitalanlagegesellschaft selbst abgeführt. Der Ausgabe- und Rück-
nahmepreis der Fondsanteile ermäßigt sich insoweit um den Steuerabzug zum Ablauf des Ge-
schäftsjahres. Da die Anleger der Kapitalanlagegesellschaft regelmäßig nicht bekannt sind, 
kann in diesem Fall kein Kirchensteuereinbehalt erfolgen, so dass kirchensteuerpflichtige Anle-
ger insoweit Angaben in der Einkommensteuererklärung zu machen haben. 

Für nach dem 31. Dezember 2011 erfolgende Thesaurierungen stellt das Sondervermögen den 
depotführenden Stellen die Kapitalertragsteuer nebst den maximal anfallenden Zuschlagsteuern 
(Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Die depotführenden Stellen nehmen 
den Steuerabzug wie im Ausschüttungsfall unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnis-
se der Anleger vor, so dass insbesondere ggf. die Kirchensteuer abgeführt werden kann. So-
weit das Sondervermögen den depotführenden Stellen Beträge zur Verfügung gestellt hat, die 
nicht abgeführt werden müssen, erfolgt eine Erstattung. 

Befinden sich die Anteile im Depot bei einem inländischen Kreditinstitut oder einer inländischen 
Kapitalanlagegesellschaft, so erhält der Anleger, der seiner depotführenden Stelle einen in aus-
reichender Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder eine NV-Bescheinigung vor Ablauf des 
Geschäftsjahres des Sondervermögens vorlegt, den abgeführten Steuerabzug (bzw. ab 2012 
den depotführenden Stellen zur Verfügung gestellten Betrag) auf seinem Konto gutgeschrie-
ben. 

Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-Bescheinigung nicht bzw. nicht rechtzeitig vorge-
legt wird, erhält der Anleger auf Antrag von der depotführenden Stelle eine Steuerbescheini-
gung über den einbehaltenen und abgeführten Steuerabzug und den Solidaritätszuschlag. Der 
Anleger hat dann die Möglichkeit, den Steuerabzug im Rahmen seiner Einkommensteuerveran-
lagung auf seine persönliche Steuerschuld anrechnen zu lassen.  
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Werden Anteile ausschüttender Sondervermögen nicht in einem Depot verwahrt und Ertrags-
scheine einem inländischen Kreditinstitut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der Steuerabzug in 
Höhe von 25 % zzgl. des Solidaritätszuschlags vorgenommen.  

Inländische Dividenden 

Inländische Dividenden, die vom Sondervermögen ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind 
beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig.  

Bei Ausschüttung oder Thesaurierung, die vor dem 01. Januar 2012 vorgenommen werden, 
wird von der inländischen Dividende ein Steuerabzug in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag) von der Kapitalanlagegesellschaft vorgenommen. Die depotführende Stelle berück-
sichtigt bei Ausschüttungen zudem einen ggf. vorliegenden Antrag auf Kirchensteuereinbehalt. 
Der Anleger erhält den Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag) in voller Höhe 
sofort erstattet, sofern die Anteile bei der Kapitalanlagegesellschaft oder einem inländischen 
Kreditinstitut verwahrt werden und dort ein Freistellungsauftrag in ausreichender Höhe oder 
eine NV-Bescheinigung vorliegt. Anderenfalls kann er den Steuerabzug von 25 % (zuzüglich So-
lidaritätszuschlag) unter Beifügung der steuerlichen Bescheinigung der depotführenden Stelle 
auf seine persönliche Einkommensteuerschuld anrechnen. 

Für nach dem 31. Dezember 2011 erfolgende Ausschüttungen und Thesaurierungen stellt das 
Sondervermögen den depotführenden Stellen die Kapitalertragsteuer nebst den maximal anfal-
lenden Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) zur Verfügung. Die depotfüh-
renden Stellen nehmen den Steuerabzug unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse 
der Anleger vor, so dass insbesondere ggf. die Kirchensteuer abgeführt werden kann. Soweit 
das Sondervermögen den depotführenden Stellen Beträge zur Verfügung gestellt hat, die nicht 
abgeführt werden müssen, erfolgt eine Erstattung. 

Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der 
Ebene des Sondervermögens, werden diese auf Ebene des Sondervermögens steuerlich vorge-
tragen. Diese können auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen positiven 
steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung der ne-
gativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negati-
ven Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer erst in dem Veranlagungszeitraum (Steuer-
jahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet bzw. die Ausschüttung für das 
Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das die negativen steuerlichen Erträge auf 
Ebene des Sondervermögens verrechnet werden. Eine frühere Geltendmachung bei der Ein-
kommensteuer des Anlegers ist nicht möglich.  

Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. 

Substanzauskehrungen, die der Anleger während seiner Besitzzeit erhalten hat, sind allerdings 
dem steuerlichen Ergebnis aus der Veräußerung der Fondsanteile hinzuzurechnen, d.h. sie er-
höhen den steuerlichen Gewinn. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an einem Sondervermögen, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben wur-
den, von einem Privatanleger veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungs-
satz von 25 %. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die 
depotführende Stelle den Steuerabzug vor. Der Steuerabzug von 25 % (zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und ggf. Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauf-
trags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. 



 

FIVV-Aktien-China-Select-UI 41

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Anteile  ist der Gewinn bei Pri-
vatanlegern steuerfrei.  

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns sind die Anschaffungskosten um den Zwischen-
gewinn im Zeitpunkt der Anschaffung und der Veräußerungspreis um den Zwischengewinn im 
Zeitpunkt der Veräußerung zu kürzen, damit es nicht zu einer doppelten einkommensteuerli-
chen Erfassung von Zwischengewinnen (siehe unten) kommen kann. Zudem ist der Veräuße-
rungspreis um die thesaurierten Erträge zu kürzen, die der Anleger bereits versteuert hat, damit 
es auch insoweit nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt. 

Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 31. Dezember 2008 erworbener Fondanteile ist in-
soweit steuerfrei, als er auf die während der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf 
der Anlegerebene erfassten, nach DBA-steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (sog. besitzzeit-
anteiliger Immobiliengewinn). 

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn bewertungstäglich als Pro-
zentsatz des Wertes des Investmentanteils.  

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren, Gewinne aus Termingeschäften und 
Erträge aus Stillhalterprämien 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, eigenkapitalähnlichen Genussrechten und Invest-
mentanteilen, Gewinne aus Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalterprämien, die auf der 
Ebene des Sondervermögens erzielt werden, werden beim Anleger nicht erfasst, solange sie 
nicht ausgeschüttet werden. Zudem werden die Gewinne aus der Veräußerung der in § 1 Abs. 
3 Satz 3 Nr. 1 Buchstaben a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen beim Anleger nicht er-
fasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden. 

Hierunter fallen folgende Kapitalforderungen: 

a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsrendite haben, 

b) „normale“ Anleihen und unverbriefte Forderungen mit festem Kupon sowie Down-Rating-
Anleihen, Floater und Reverse-Floater, 

c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie oder eines veröffentlichten Index für eine Mehr-
zahl von Aktien im Verhältnis 1:1 abbilden, 

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Wandelanleihen, 

e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) gehandelte Gewinnobligationen und Fremd-
kapital-Genussrechte und 

f) „cum“-erworbene Optionsanleihen. 

Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind sie steuerlich auf Anlegerebene zu berücksichti-
gen. Dabei sind Veräußerungsgewinne aus Aktien ganz7 (bei Anlegern, die Körperschaften sind) 
oder zu 40 % (bei sonstigen betrieblichen Anlegern, z.B. Einzelunternehmern) steuerfrei (Tei-
leinkünfteverfahren). Veräußerungsgewinne aus Renten/Kapitalforderungen, Gewinne aus 
Termingeschäften und Erträge aus Stillhalterprämien sind hingegen in voller Höhe steuerpflich-
tig. 

                                              

7  5 % der Veräußerungsgewinne aus Aktien gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit 
letztlich doch steuerpflichtig. 
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Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapitalforderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung ent-
halten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu behandeln (s.u.). 

Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsgewinne, ausgeschüttete Termingeschäftsgewinne 
sowie ausgeschüttete Erträge aus Stillhalterprämien unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug 
(Kapitalertragsteuer 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht für Gewinne aus der 
Veräußerung von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Wertpapieren und Gewinne aus vor 
dem 1. Januar 2009 eingegangenen Termingeschäften. Die auszahlende Stelle nimmt jedoch 
insbesondere dann keinen Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflich-
tige Körperschaft ist oder diese Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs 
sind und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich vorge-
schriebenen Vordruck erklärt wird. 

Zinsen und zinsähnliche Erträge 

Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig8. Dies gilt un-
abhängig davon, ob diese Erträge thesauriert oder ausgeschüttet werden. 

Eine Abstandnahme vom Steuerabzug bzw. eine Vergütung des Steuerabzugs ist nur durch 
Vorlage einer entsprechenden NV-Bescheinigung möglich. Ansonsten erhält der Anleger eine 
Steuerbescheinigung über die Vornahme des Steuerabzugs. 

In- und ausländische Dividenden 

Dividenden in- und ausländischer Aktiengesellschaften, die auf Anteile im Betriebsvermögen 
ausgeschüttet oder thesauriert werden, sind mit Ausnahme von Dividenden nach dem Gesetz 
über deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen (REIT-Gesetz) bei 
Körperschaften grundsätzlich steuerfrei9. Von Einzelunternehmern sind diese Erträge zu 60 % 
zu versteuern (Teileinkünfteverfahren). 

Inländische Dividenden unterliegen dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % zuzüglich Soli-
daritätszuschlag).  

Ausländische Dividenden unterliegen grundsätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 % 
zuzüglich Solidaritätszuschlag-). Die auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesondere dann kei-
nen Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft ist 
(wobei von Körperschaften i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 
der auszahlenden Stelle eine Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamtes vorliegen 
muss) oder die ausländischen Dividenden Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind 
und dies der auszahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich vorgeschrie-
benen Vordruck erklärt wird. 

Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind die zum Teil einkommensteuerfreien bzw. körper-
schaftsteuerfreien Dividendenerträge für Zwecke der Ermittlung des Gewerbeertrags wieder 
hinzuzurechnen, nicht aber wieder zu kürzen.  

  

                                              

8  Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 2a InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung nach § 4h EStG zu berücksich-
tigen. 

9  5 % der Dividenden gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch steuerpflichtig. 
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Negative steuerliche Erträge 

Verbleiben negative  Erträge nach Verrechnung mit gleichartigen positiven Erträgen auf der 
Ebene des Sondervermögens, werden diese steuerlich auf Ebene des Sondervermögens vorge-
tragen. Diese können auf Ebene des Sondervermögens mit künftigen gleichartigen positiven 
steuerpflichtigen Erträgen der Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte Zurechnung der ne-
gativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wirken sich diese negati-
ven Beträge beim Anleger bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer erst in dem Ver-
anlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäftsjahr des Sondervermögens endet, 
bzw. die Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Sondervermögens erfolgt, für das die negati-
ven steuerlichen Erträge auf Ebene des Sondervermögens verrechnet werden. Eine frühere Gel-
tendmachung bei der Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers ist nicht mög-
lich.  

Substanzauskehrungen 

Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anleger, 
dass die Substanzauskehrungen in der Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnahmen sind, in 
der Steuerbilanz aufwandswirksam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden ist und damit tech-
nisch die historischen Anschaffungskosten steuerneutral gemindert werden. Alternativ können 
die fortgeführten Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag der Substanzausschüttung 
vermindert werden. 

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im Betriebsvermögen sind für Körperschaften 
grundsätzlich steuerfrei10, soweit die Gewinne aus noch nicht zugeflossenen oder noch nicht 
als zugeflossen geltenden Dividenden und aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen des 
Sondervermögens aus in- und ausländischen Aktien herrühren (sogenannter Aktiengewinn). 
Von Einzelunternehmern sind diese Veräußerungsgewinne zu 60 % zu versteuern. 

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Aktiengewinn bewertungstäglich als Prozent-
satz des Wertes des Investmentanteils.  

Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile ist zudem insoweit steuerfrei, als er auf die wäh-
rend der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch nicht auf der Anlegerebene erfassten, nach 
DBA-steuerfreien Erträge zurückzuführen ist (sog. besitzzeitanteiliger Immobiliengewinn). 

Die Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht den Immobiliengewinn bewertungstäglich als Pro-
zentsatz des Wertes des Investmentanteils.  

Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer Anteile an ausschüttenden Sondervermögen im Depot bei einer 
inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zinsen, zinsähnliche Erträge, 
Wertpapierveräußerungsgewinne, Termingeschäftsgewinne und ausländische Dividenden Ab-
stand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Aus-
ländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewie-
sen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs gemäß § 
37 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) zu beantragen. Zuständig ist das Betriebsstättenfinanzamt 
der depotführenden Stelle. 

                                              

10 5 % des steuerfreien Veräußerungsgewinns gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und sind somit 
letztlich doch steuerpflichtig. 
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Hat ein ausländischer Anleger Anteile thesaurierender Sondervermögen im Depot bei einer in-
ländischen depotführenden Stelle, wird ihm bei Nachweis seiner steuerlichen Ausländer-
eigenschaft der Steuerabzug in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag, soweit dieser 
nicht auf inländische Dividenden entfällt, erstattet. Erfolgt der Antrag auf Erstattung verspätet, 
kann – wie bei verspätetem Nachweis der Ausländereigenschaft bei ausschüttenden Fonds – 
eine Erstattung gemäß § 37 Abs. 2 AO auch nach dem Thesaurierungszeitpunkt beantragt 
werden. 

Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung des Steuerabzugs auf inländische Dividenden für 
den ausländischen Anleger möglich ist, hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des Anlegers 
und der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen ab. Eine 
DBA-Erstattung der Kapitalertragsteuer auf inländische Dividenden erfolgt über das Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) in Bonn. 

Solidaritätszuschlag 

Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurierungen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidari-
tätszuschlag in Höhe von 5,5 % zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommens-
teuer und Körperschaftsteuer anrechenbar. 

Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei Thesaurierung die Vergütung des Steuerabzugs – 
beispielsweise bei ausreichendem Freistellungsauftrag, Vorlage einer NV-Bescheinigung oder 
Nachweis der Steuerausländereigenschaft –, ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen bzw. wird 
bei einer Thesaurierung der einbehaltene Solidaritätszuschlag vergütet. 

Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsver-
pflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige ange-
hört, als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Zu diesem Zweck hat der Kirchensteuerpflichtige 
dem Abzugsverpflichteten in einem schriftlichen Antrag seine Religionsangehörigkeit zu be-
nennen. Ehegatten haben in dem Antrag zudem zu erklären, in welchem Verhältnis der auf je-
den Ehegatten entfallende Anteil der Kapitalerträge zu den gesamten Kapitalerträgen der Ehe-
gatten steht, damit die Kirchensteuer entsprechend diesem Verhältnis aufgeteilt, einbehalten 
und abgeführt werden kann. Wird kein Aufteilungsverhältnis angegeben, erfolgt eine Auftei-
lung nach Köpfen. 

Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug min-
dernd berücksichtigt. 

Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Sondervermögens wird teilweise in den Herkunftsländern 
Quellensteuer einbehalten. 

Die Kapitalanlagegesellschaft kann die anrechenbare Quellensteuer auf der Ebene des Sonder-
vermögens wie Werbungskosten abziehen. In diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer auf 
Anlegerebene weder anrechenbar noch abzugsfähig. 

Übt die Kapitalanlagegesellschaft ihr Wahlrecht zum Abzug der ausländischen Quellensteuer 
auf Fondsebene nicht aus, dann wird die anrechenbare Quellensteuer bereits beim Steuerabzug 
mindernd berücksichtigt. 
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Ertragsausgleich 

Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene Anteile, die zur Ausschüt-
tung herangezogen werden können (Ertragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so zu behan-
deln wie die Erträge, auf die diese Teile des Ausgabepreises entfallen. 

Gesonderte Feststellung, Außenprüfung 

Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene des Sondervermögens ermittelt werden, sind ge-
sondert festzustellen. Hierzu hat die Investmentgesellschaft beim zuständigen Finanzamt eine 
Feststellungserklärung abzugeben. Änderungen der Feststellungserklärungen, z.B. anlässlich ei-
ner Außenprüfung (§ 11 Abs. 3 InvStG) der Finanzverwaltung, werden für das Geschäftsjahr 
wirksam, in dem die geänderte Feststellung unanfechtbar geworden ist. Die steuerliche Zu-
rechnung dieser geänderten Feststellung beim Anleger erfolgt dann zum Ende dieses Ge-
schäftsjahres bzw. am Ausschüttungstag bei der Ausschüttung für dieses Geschäftsjahr. 

Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern wirtschaftlich die Anleger, die zum Zeitpunkt der 
Fehlerbereinigung an dem Sondervermögen beteiligt sind. Die steuerlichen Auswirkungen kön-
nen entweder positiv oder negativ sein.  

Zwischengewinnbesteuerung 

Zwischengewinne sind die im Verkaufs- oder Rückgabepreis enthaltenen Entgelte für verein-
nahmte oder aufgelaufene Zinsen sowie Gewinne aus der Veräußerung von nicht in § 1 Abs. 3 
Satz 3 Nr. 1 Buchst. a) bis f) InvStG genannten Kapitalforderungen, die vom Fonds noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert und infolgedessen beim Anleger noch nicht steuerpflichtig wur-
den (etwa Stückzinsen aus festverzinslichen Wertpapieren vergleichbar). Der vom Sonderver-
mögen erwirtschaftete Zwischengewinn ist bei Rückgabe oder Verkauf der Anteile durch Steu-
erinländer einkommensteuerpflichtig. Der Steuerabzug auf den Zwischengewinn beträgt 25 % 
(zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).  

Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwischengewinn kann im Jahr der Zahlung beim Privatan-
leger einkommensteuerlich als negative Einnahme abgesetzt werden, wenn ein Ertragsaus-
gleichsverfahren durchgeführt wird und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwischengewinns 
als auch im Rahmen der von den Berufsträgern zu bescheinigenden Steuerdaten hierauf hin-
gewiesen wird. Er wird bereits beim Steuerabzug steuermindernd berücksichtigt. Wird der Zwi-
schengewinn nicht veröffentlicht, sind jährlich 6 % des Entgelts für die Rückgabe oder Veräu-
ßerung des Investmentanteils als Zwischengewinn anzusetzen. Bei betrieblichen Anlegern ist 
der gezahlte Zwischengewinn unselbständiger Teil der Anschaffungskosten, die nicht zu korri-
gieren sind. Bei Rückgabe oder Veräußerung des Investmentanteils bildet der erhaltene Zwi-
schengewinn einen unselbständigen Teil des Veräußerungserlöses. Eine Korrektur ist nicht vor-
zunehmen. 

Die Zwischengewinne können regelmäßig auch den Abrechnungen sowie den Erträgnisaufstel-
lungen der Banken entnommen werden. 

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens in ein anderes inländi-
sches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der be-
teiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist 
steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländi-
schen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft oder ein Teilgesell-
schaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft.  Erhalten die Anleger des 
übertragenden Sondervermögens eine Barzahlung im Sinne des § 40h InvG, ist diese wie eine 
Ausschüttung eines sonstigen Ertrags zu behandeln. Vom übertragenden Sondervermögen er-
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wirtschafte und noch nicht ausgeschüttete Erträge werden den Anlegern zum Übertragungs-
stichtag als sog. ausschüttungsgleiche Erträge steuerlich zugewiesen. 

Transparente, semitransparente und intransparente Besteuerung 

Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze (sog. transparente Besteuerung) gelten nur, 
wenn sämtliche Besteuerungsgrundlagen im Sinne des § 5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht 
werden (sog. steuerliche Bekanntmachungspflicht). Dies gilt auch insoweit, als das Sonderver-
mögen Anteile an anderen inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften, 
EU-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile, die keine EU-Investmentanteile sind, 
erworben hat (Zielfonds i.S.d. § 10 InvStG) und diese ihren steuerlichen Bekanntmachungs-
pflichten nachkommen. 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist bestrebt, sämtliche Besteuerungsgrundlagen, die ihr zugäng-
lich sind, bekannt zu machen. 

Die erforderliche Bekanntmachung kann jedoch nicht garantiert werden, insbesondere soweit 
das Sondervermögen Zielfonds erworben hat und diese ihren steuerlichen Bekanntmachungs-
pflichten nicht nachkommen. In diesem Fall werden die Ausschüttungen und der Zwischenge-
winn des jeweiligen Zielfonds sowie 70 % der Wertsteigerung im letzten Kalenderjahr des je-
weiligen Zielfonds (mindestens jedoch 6 % des Rücknahmepreises) als steuerpflichtiger Ertrag 
auf der Ebene des Sondervermögens angesetzt. 

Die Kapitalanlagegesellschaft ist zudem bestrebt, Besteuerungsgrundlagen außerhalb des § 5 
Abs. 1 InvStG (wie insbesondere den Aktiengewinn, den Immobiliengewinn und den Zwischen-
gewinn) bekannt zu machen. 

EU-Zinsrichtlinie / Zinsinformationsverordnung 

Die Zinsinformationsverordnung (kurz ZIV), mit der die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. 
Juni 2003, ABL. EU Nr. L 157 S. 38 umgesetzt wird, soll grenzüberschreitend die effektive Be-
steuerung von Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der EU sicherstellen. Mit einigen 
Drittstaaten (insbesondere mit der Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, Monaco und An-
dorra) hat die EU Abkommen abgeschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitgehend entsprechen. 

Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die eine im europäischen Ausland oder bestimmten 
Drittstaaten ansässige natürliche Person von einem deutschen Kreditinstitut (das insoweit als 
Zahlstelle handelt) gutgeschrieben erhält, von dem deutschen Kreditinstitut an das Bundeszent-
ralamt für Steuern und von dort aus letztlich an die ausländischen Wohnsitzfinanzämter gemel-
det.  

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträge, die eine natürliche Person in Deutschland von 
einem ausländischen Kreditinstitut im europäischen Ausland oder in bestimmten Drittstaaten 
erhält, von der ausländischen Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfinanzamt gemeldet. Al-
ternativ behalten einige ausländische Staaten Quellensteuern ein, die in Deutschland anrechen-
bar sind. 

Konkret betroffen sind folglich die innerhalb der Europäischen Union bzw. in den beigetretenen 
Drittstaaten ansässigen Privatanleger, die grenzüberschreitend in einem anderen EU-Land ihr 
Depot oder Konto führen und Zinserträge erwirtschaften.  

U.a. Luxemburg und die Schweiz haben sich verpflichtet, von den Zinserträgen eine Quellen-
steuer i.H.v. 20 % (ab 1. Juli 2011: 35 %) einzubehalten. Der Anleger erhält im Rahmen der 
steuerlichen Dokumentation eine Bescheinigung, mit der er sich die abgezogenen Quellensteu-
ern im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung anrechnen lassen kann.  
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Alternativ hat der Privatanleger die Möglichkeit, sich vom Steuerabzug im Ausland befreien zu 
lassen, indem er eine Ermächtigung zur freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge gegenüber 
der ausländischen Bank abgibt, die es dem Institut gestattet, auf den Steuerabzug zu verzichten 
und stattdessen die Erträge an die gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden zu melden. 

Nach der ZIV ist von der Kapitalanlagegesellschaft für jeden in- und ausländischen Fonds anzu-
geben, ob er der ZIV unterliegt (in scope) oder nicht (out of scope). 

Für diese Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche Anlagegrenzen.  

Wenn das Vermögen eines Fonds aus höchstens 15 % Forderungen im Sinne der ZIV besteht, 
haben die Zahlstellen, die letztendlich auf die von der Kapitalanlagegesellschaft gemeldeten 
Daten zurückgreifen, keine Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuern zu versenden. An-
sonsten löst die Überschreitung der 15 %-Grenze eine Meldepflicht der Zahlstellen an das Bun-
deszentralamt für Steuern über den in der Ausschüttung enthaltenen Zinsanteil aus.  

Bei Überschreiten der 40 % (bzw. für nach dem 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahre 
25 %)-Grenze ist der in der Rückgabe oder Veräußerung der Fondsanteile enthaltene Zinsanteil 
zu melden. Handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, so ist zusätzlich im Falle der Aus-
schüttung der darin enthaltene Zinsanteil an das Bundeszentralamt für Steuern zu melden. 
Handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, erfolgt eine Meldung konsequenterweise nur 
im Falle der Rückgabe oder Veräußerung des Fondsanteils. 

Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie 
richten sich an in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbe-
schränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür 
übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch Gesetzgebung, 
Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 

22. Auslagerung 

Die Gesellschaft hat folgende Aufgaben anderen Unternehmen übertragen: 

- Interne Revision. 

- Betrieb der IT-Systeme (Informationstechnologie und EDV). 

23. Jahres-/Halbjahresberichte / Abschlussprüfer 

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte sind bei der Gesellschaft sowie bei der Depotbank 
und der Vertriebsgesellschaft erhältlich. 

Mit der Prüfung des Sondervermögens und des Jahresberichtes ist die KPMG Deutsche Treu-
hand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main be-
auftragt. 

24. Zahlungen an die Anteilinhaber/Verbreitung der Berichte und sonstige 
 Informationen 

Durch die Beauftragung der Depotbank ist sichergestellt, dass die Anleger die Ausschüttungen 
erhalten und dass Anteile zurückgenommen werden. Die in diesem Verkaufsprospekt erwähn-
ten Anlegerinformationen, beispielsweise Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen, Jahres- und 
Halbjahresberichte können bei der Gesellschaft bezogen werden. Sie werden von dieser auf 
Anforderung kostenfrei den Anlegern zugeleitet. Darüber hinaus sind diese Unterlagen auch bei 
der Depotbank und der Vertriebsgesellschaft zu erhalten. Sie können auch auf der Internet-
Seite der Gesellschaft unter http://www.universal-investment.de bezogen werden.  
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25. Weitere Sondervermögen, die von der Gesellschaft verwaltet werden 

Von der Gesellschaft werden noch folgende Publikums-Sondervermögen verwaltet, die nicht 
Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: 

 

a) Richtlinienkonforme Sondervermögen 
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL 
4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL 
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL 
4Q-STRATEGIE FONDS UNIVERSAL 
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL 
ABSOLUTE RETURN PLUS UI 
ACATIS IfK Value Renten UI 
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI 
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS 
ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI 
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI 
ACATIS Fair Value Bonds UI 
Acatis New Themes Plus UI 
AF Vario Invest UI 
AG Ostalb Global Fonds 
AGROINVEST UI 
AHF Global Select 
Aktien Opportunity UI 
Alpha Centauri Strategie UI 
ASSETS Defensive Opportunities UI 
ASSETS Special Opportunities UI 
ATHENA UI 
Belvoir Global Allocation II Universal 
BERENBERG CURRENCY ALPHA UI 
Berenberg Duration Protect 
BERENBERG DyMACS EQUITY MARKET NEUTRAL 
UI 
BERENBERG DyMACS FIXED INCOME MARKET 
NEUTRAL UI 
Berenberg Emerging Markets Bond Selection 
Berenberg Emerging Markets Equity Selection 
Berenberg Equity Alpha 
Berenberg Equity Protect 
Berenberg Euro Financial Bond Selection 
Berenberg European Equity Selection 
Berenberg Fixed Income Alpha 
Berenberg Osteuropa 
Berenberg Strategy Allocation 
BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL 
Berenberg-Deutschland Dividenden PLUS-Universal 
BERENBERG-SELECT INVEST-UNIVERSAL-FONDS 
BKC Treuhand Portfolio 
BKP Classic Fonds UI 
BONUS-PORTFOLIO UNIVERSAL  
BW-RENTA-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS 
BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS 
CAP-STRATEGY UI 
COLLEGIUM Portfolio II 
CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI 
Da Vinci Strategie UI Fonds 
DAMM/RUMPF/HERING-UNIVERSAL-FONDS 
DEGUSSA AKTIEN UNIVERSAL-FONDS 
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS 
DEGUSSA RENTEN UNIVERSAL-FONDS 
Die Fondsionäre - Global Invest UI 
Direct Invest Explorer Select I 
DUI Global Yield 
Earth Energy Fund UI 
Earth Exploration Fund UI 
Earth Gold Fund UI 

Estlander & Partners Freedom Fund UI 
f+m Global Absolute Return UI 
FAIRsekur Vermögensbildung balanced 
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 
ficon global stars 
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I 
FINCA Active Duration 
FINCA Anteilklasse I 
FIVV-Aktien-Global-Select-UI 
Flossbach von Storch Wandelanleihen Europa 
G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS 
GAP Portfolio UI 
GLOBAL MIXED UI 
GLOCAP Vega 
GLOCAP Vega Protect 
Goyer & Göppel Smart Select Universal 
Grüner Fisher Global UI 
GSP Aktiv Portfolio UI 
H&A Aktien Euroland-UI 
H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST 
H&E Pfadfinder Universal 
Hamburger Stiftungsfonds UI 
Hansen & Heinrich Universal Fonds 
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL 
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS 
HP&P Euro Select UI Fonds 
hsFP Aktien Euroland Protect UI 
hsFP Anleihen Euro aktiv UI 
hsFP Renten International UI 
HWG-FONDS  
JOHANNES FÜHR OPTIMAL RETURN FONDS 
UNIVERSAL 
JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL 
JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL 
JRS-INTERNATIONAL-UNIVERSAL-FONDS 
KANA ETF-Anlagefonds für Stiftungen UI 
KBG-Athene Portfolio UI 
KGN Global UI 
KHP Portfolio Defensiv 
KHP Portfolio Plus 
LAM-ABSOLUTE RETURN-UNIVERSAL 
LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL 
LAM-EURO-GELDMARKT-UNIVERSAL 
LAM-EURO-RENTEN-UNIVERSAL 
LAM-EURO-SMALL CAPS-UNIVERSAL 
LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL 
LBBW Pro-Fund Credit I 
Leonardo UI 
MAGRAL KOMMUNALFONDS 1 UNIVERSAL 
MC 1 Universal 
MDE Balanced Fonds UI  
MellowFund Bond Select 
MellowFund Global Equity 
Merck Finck Stiftungsfonds UI 
Merck Finck Vario Aktien Renten UI 
Merck Finck Vario Spezial UI 
Merck Finck Vermögensverwaltung Taktik UI 
Moeller Mitarbeiter-Fonds Universal 
MORGEN DEUTSCHLAND AKTIEN UNIVERSAL 
FONDS 
MORGEN EUROPA AKTIEN UNIVERSAL FONDS 
MULTI STRATEGY UI 
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MultiLeadersFund 
P & S Renditefonds 
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE 
Premium Currencies UI 
PSM Growth UI 
PSM Value Strategy UI 
QBS BI OptiRelax UI 
quantumX Global UI 
R + P UNIVERSAL-FONDS 
RIV Aktieninvest Global 
RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Universal 
RR Analysis TopSelect Universal 
RSI Best Select UI 
RW Portfolio Strategie UI 
S4A US Long UI 
SARASIN-FAIRINVEST-BOND-UNIVERSAL-FONDS 
SARASIN-FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS  
SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-
FONDS 
SELECT BOND-OPPORTUNITY-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT CORPORATE-BOND-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT US-DIVIDENDS-STOCKS-UNIVERSAL 
sentix Fonds 1 
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI 
SPF MG Alpha Plus UI Anteilklasse I 
StarCapital Bondvalue UI 
STAY-C Commodity Fund UI 
Stringent D 
TAM Fortune Rendite 
TIME ALPHA UI 
Tinzenhorn Fonds 
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-
EUROPA 
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND 
TREND-UNIVERSAL-FONDS-GLOBAL 
UGCB-Fonds 
UILB-Fonds 
Universal Floor Fund 
Universal Megatrends MF 
UNIVERSAL-FONDS-NRW 
Universal-Shareconcept-BC 
V/A® Stiftungsfonds UI 
Varengold Alternative Alpha 
Vario Deutschland UI 
VIGH - Strategie I UI 
Voba Pforzheim Premium A Fonds UI 
WALSER Portfolio German Select DE 
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS 
WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS 
World Market Fund 
WWK-Rent 
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI  
Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit 

b) Altersvorsorge-Sondervermögen 
UNIVERSAL-AS-FONDS I 

c) Gemischte Sondervermögen 
11 Champions UI 
Aktiv Constant Profit Global 
AktivBalance 
AktivBasis 
AktivChance 
Alsterstrategie I - Spudy 
AM Fortune Fund Defensive 
AM Fortune Fund Offensive 
ASVK Substanz & Wachstum UI 

AVM Chance + UI 
AVM Rendite + UI 
AVM Wachstum + UI 
BERENBERG-1590-ERTRAG-UNIVERSAL 
BERENBERG-1590-STIFTUNG 
BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL 
BERENBERG-1590-SUBSTANZ-UNIVERSAL 
BERENBERG-SELECT INCOME UNIVERSAL-FONDS 
BERIAN-UNIVERSAL-FONDS 
COLLEGIUM Portfolio I 
Columbus Global UI 
CONCEPT Aurelia Global 
D&J Alpha UI 
D&J Beta UI 
Elbe Strategieportfolio Balance UI 
Elbe Strategieportfolio Defensiv UI 
Elbe Strategieportfolio Offensiv UI 
EMW-UNIVERSAL-FONDS 
FIDUKA Multi Asset Classic UI 
FIDUKA Multi Asset Dynamic UI 
FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI 
FIVV-Mandat-Rendite-UI 
FIVV-Mandat-Wachstum-UI 
Fondspicker Global UI 
FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI 
FVM Classic UI 
Global Allocation Plus 
GLOBAL BEST ADVICE UI FONDS 
GREIFF Elite UI 
H&K Titan Strategie Portfolio UI 
IFP International Fund Picking Fund 
Lampe Aktien Strategie 
Lampe Ausgewogen 
Lampe Dynamik 
Lampe Rendite Spezial 
Lampe Solid 
Lampe Wachstum 
LUNA-UNIVERSAL-FONDS 
MasterFonds-VV Ausgewogen 
MasterFonds-VV Ertrag 
MasterFonds-VV Wachstum 
MIC Aktien Plus 
MIC Anleihen Plus 
MIC Rohstoffe Plus 
MultiReturnFund 
NILUS-UNIVERSAL-FONDS 
NW Arche Noah 
NW For Four Seasons 
OWLH-UNIVERSAL-FONDS 
Pfau-StrategieDepot UI 
QBS BI OptiBalance UI 
quirin bank Multi Asset Fonds UI 
R+P Rendite Plus UI 
Renten Opportunities-UI 
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds 
RR Analysis BÖRSEBIUS MX Universal 
SecurVario Global Fonds UI 
smart-invest LINDOS AR 
Spiekermann & CO Strategie I 
Stiftungsfonds Spiekermann & CO 
Stiftungsfonds Westfalen 
Thesi-Universal-Fonds 
UNIKAT Premium Select Fonds 
Universal-Asset Flex 
Variomixx Universal 
Varios Flex Fonds UI 
Vermögensmanagement - Fonds Universal 
Voba Pforzheim Premium R Fonds UI 
ZinsPlus Fonds UI 
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ZschaberStrategieBalance 
ZschaberStrategieDefensiv 
ZschaberStrategieDynamic 
 

d) Sonstige Sondervermögen 
 
ACATIS Datini Valueflex Fonds 
Aktivportfolio-UI 
ARIAD Global Futures UI 
Conveo Capital-UI 
Dynamic Opportunities-UI 
Eventus-UI 
Finiens Futura 1 UI 
GMS Global Investment Strategy 

GMS Global Investment Strategy II 
Kapital Plus-UI - UBS D 
MP Dynamic Global Bond Fund 
Optomoni-UI 
PALI Global Select-U 
Pollux I-UI 
pro aurum ValueFlex 
SELECT ABSOLUTE-RETURN-UNIVERSAL-FONDS 
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI 
YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ 
UI 
 

Hinzu kommen z.Z. 314 Spezial-Sondervermögen.



 

FIVV-Aktien-China-Select-UI 51

C. Allgemeine Vertragsbedingungen 

A l l g e m e i n e   V e r t r a g s b e d i n g u n g e n 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 

und der 

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, 

Frankfurt am Main, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 

für die von der Gesellschaft verwalteten 

richtlinienkonformen Sondervermögen, die nur in Verbindung 

mit den für das jeweilige Sondervermögen 

aufgestellten Besonderen Vertragsbedingungen 

gelten. 

§ 1 Grundlagen 

(1) Die Gesellschaft ist eine Kapitalanlagegesellschaft und unterliegt den Vorschriften des 
Investmentgesetzes (InvG). 

(2) Die Kapitalanlagegesellschaft legt das bei ihr eingelegte Geld im eigenen Namen für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger nach dem Grundsatz der Risikomischung in 
den nach dem InvG zugelassenen Vermögensgegenständen gesondert vom eigenen 
Vermögen in Form von Sondervermögen an. Über die sich hieraus ergebenden Rechte 
der Anleger werden Urkunden (Anteilscheine) ausgestellt. 

(3) Das Rechtsverhältnis zwischen Kapitalanlagegesellschaft und dem Anleger richtet sich 
nach diesen Vertragsbedingungen und dem InvG. 

§ 2 Depotbank 

(1) Die Gesellschaft bestellt ein Kreditinstitut als Depotbank; die Depotbank handelt un-
abhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger. 

(2) Der Depotbank obliegen die nach dem InvG und diesen Vertragsbedingungen vorge-
schriebenen Aufgaben.  

§ 3 Fondsverwaltung 

(1) Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die Vermögensgegenstände im eigenen Namen 
für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes. Sie handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der 
Depotbank und ausschließlich im Interesse der Anleger und der Integrität des Mark-
tes. 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem von den Anlegern eingelegten Geld die Ver-
mögensgegenstände zu erwerben, diese wieder zu veräußern und den Erlös ander-
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weitig anzulegen; sie ist ferner ermächtigt, alle sich aus der Verwaltung der Vermö-
gensgegenstände ergebenden sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen. 

(3) Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger weder Gelddarle-
hen gewähren noch Verpflichtungen aus einem Bürgschafts- oder einem Garantiever-
trag eingehen; sie darf keine Vermögensgegenstände nach Maßgabe der §§ 47, 48 
und 50 InvG verkaufen, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Sonder-
vermögen gehören. § 51 InvG bleibt unberührt. 

§ 4 Anlagegrundsätze 

Die Gesellschaft soll für das Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, 
die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Sie bestimmt in den Vertragsbestimmun-
gen, welche Vermögensgegenstände für das Sondervermögen erworben werden dürfen. 

§ 5 Wertpapiere 

Sofern die Besonderen Vertragsbedingungen keine weiteren Einschränkungen vorsehen, 
darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 52 InvG Wertpapiere nur erwerben, wenn 

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum Handel 
zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, 

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl dieser Börse oder 
dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bundesanstalt) zugelassen ist16, 

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten Markt oder ihre Einbeziehung 
in diesen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nach den Ausga-
bebedingungen zu beantragen ist, sofern die Zulassung oder Einbeziehung dieser 
Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe erfolgt, 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel oder ihre Zulassung an einem organisierten 
Markt oder die Einbeziehung in diesen außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum nach den Ausgabebedingungen zu beantragen ist, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen 
ist und die Zulassung oder Einbeziehung dieser Wertpapiere innerhalb eines Jahres nach 
ihrer Ausgabe erfolgt, 

e) es Aktien sind, die dem Sondervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln zustehen, 

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die zum Sondervermögen gehören, erworben 
wurden, 

g) sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, die die in § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 InvG ge-
nannten Kriterien erfüllen,  

                                              

16
  Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bundesanstalt veröffentlicht (www.bafin.de). 
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h) es Finanzinstrumente sind, die die in § 47 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 InvG genannten Kriterien 
erfüllen. 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn zu-
sätzlich die Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 Satz 2 InvG erfüllt sind. 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

(1) Sofern die Besonderen Vertragsbedingungen keine weiteren Einschränkungen vorse-
hen, darf die Gesellschaft vorbehaltlich des § 52 InvG für Rechnung des Sonderver-
mögens Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie 
verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für das Sondervermögen 
eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben, deren Verzinsung nach den 
Ausgabebedingungen während ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, mindestens aber 
einmal in 397 Tagen, marktgerecht angepasst wird oder deren Risikoprofil dem Risi-
koprofil solcher Wertpapiere entspricht (Geldmarktinstrumente), erwerben. Geld-
marktinstrumente dürfen für das Sondervermögen nur erworben werden, wenn sie 

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum zum Handel zugelassen oder dort an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sofern die Wahl 
dieser Börse oder dieses organisierten Marktes von der Bundesanstalt zugelassen 
ist17, 

c) von den Europäischen Gemeinschaften, dem Bund, einem Sondervermögen des 
Bundes, einem Land, einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen zentral-
staatlichen, regionalen oder lokalen Gebietskörperschaft oder der Zentralbank ei-
nes Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank oder 
der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bun-
desstaat ist, einem Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von einer internationalen 
öffentlich-rechtlichen Einrichtung, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union angehört, begeben oder garantiert werden, 

d) von einem Unternehmen begeben werden, dessen Wertpapiere auf den unter 
den Buchstaben a) und b) bezeichneten Märkten gehandelt werden, 

e) von einem Kreditinstitut, das nach dem Europäischen Gemeinschaftsrecht festge-
legten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das Auf-
sichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen des Eu-
ropäischen Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt und diese einhält, 
begeben oder garantiert werden, oder 

f) von anderen Emittenten begeben werden und den Anforderungen des § 48 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 InvG entsprechen. 

(2) Geldmarktinstrumente im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur erworben werden, wenn 
sie die jeweiligen Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 und 3 InvG erfüllen. 

                                              

17
  Siehe Fußnote 16. 
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§ 7 Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Bankguthaben halten, die eine 
Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu führenden Guthaben 
können bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum un-
terhalten werden; die Guthaben können auch bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem 
Drittstaat, dessen Aufsichtsbestimmungen nach Auffassung der Bundesanstalt denjenigen 
des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind, gehalten werden. Sofern in den Besonderen Ver-
tragsbedingungen nichts anderes bestimmt ist, können die Bankguthaben auch auf Fremd-
währung lauten. 

§ 8 Investmentanteile 

(1) Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft für Rechnung eines Sondervermögens Anteile an inländischen 
richtlinienkonformen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften sowie EU-
Investmentanteile im Sinne des InvG erwerben. Anteile an anderen inländischen Son-
dervermögen und Investmentaktiengesellschaften sowie ausländische Investmentan-
teile, die keine EU-Investmentanteile sind können erworben werden, sofern sie die An-
forderungen des § 50 Abs. 1 Satz 2 InvG erfüllen. 

(2) Anteile an inländischen Sondervermögen und Investmentaktiengesellschaften, EU-
Investmentanteile und ausländische Investmentanteile darf die Gesellschaft nur er-
werben, wenn nach den Vertragsbedingungen oder der Satzung der Kapitalanlagege-
sellschaft, der Investmentaktiengesellschaft oder der ausländischen Investmentgesell-
schaft insgesamt höchstens 10 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen an anderen 
inländischen Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften oder ausländischen In-
vestmentvermögen i.S.v. § 50 InvG angelegt werden dürfen. 

§ 9 Derivate 

(1) Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
kann die Gesellschaft im Rahmen der Verwaltung des Sondervermögens Derivate ge-
mäß § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente ge-
mäß § 51 Abs. 1 Satz 2 InvG einsetzen. Sie darf – der Art und dem Umfang der einge-
setzten Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente entsprechend – 
zur Ermittlung der Auslastung der nach § 51 Abs. 2 InvG festgesetzte Marktrisiko-
grenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Kompo-
nente entweder den einfachen oder den qualifizierten Ansatz im Sinne der gemäß § 
51 Abs. 3 InvG erlassenen Rechtsverordnung über Risikomanagement und Risikomes-
sung in Sondervermögen (DerivateV) nutzen; das Nähere regelt der Verkaufsprospekt.  

(2) Sofern die Gesellschaft den einfachen Ansatz nutzt, darf sie regelmäßig nur Grund-
formen von Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder Kombi-
nationen aus diesen Derivaten, Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente oder 
Kombinationen aus gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG zulässigen Basiswerten im Sonder-
vermögen einsetzen. Komplexe Derivate aus gemäß § 51 Abs. 1 Satz 1 InvG zulässi-
gen Basiswerten dürfen nur zu einem vernachlässigbaren Anteil eingesetzt werden. 
Der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des Son-
dervermögens für das Marktrisiko darf zu keinem Zeitpunkt den Wert des Sonderver-
mögens übersteigen. 

Grundformen von Derivaten sind: 

a) Terminkontrakte auf die Basiswerte nach § 51 Abs. 1 InvG mit der Ausnahme von 
Investmentanteilen nach § 50 InvG; 
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b) Optionen oder Optionsscheine auf die Basiswerte nach § 51 Abs. 1 InvG mit der 
Ausnahme von Investmentanteilen nach § 50 InvG und auf Terminkontrakte nach 
Buchstabe a), wenn sie die folgenden Eigenschaften aufweisen: 

aa) eine Ausübung ist entweder während der gesamten Laufzeit oder zum Ende 
der Laufzeit möglich und 

bb) der Optionswert hängt zum Ausübungszeitpunkt linear von der positiven 
oder negativen Differenz zwischen Basispreis und Marktpreis des Basiswerts 
ab und wird null, wenn die Differenz das andere Vorzeichen hat; 

c) Zinsswaps, Währungsswaps oder Zins-Währungsswaps; 

d) Optionen auf Swaps nach Buchstabe c), sofern sie die in Buchstabe b) unter 
Buchstaben aa) und bb) beschriebenen Eigenschaften aufweisen (Swaptions); 

e) Credit Default Swaps sofern sie ausschließlich und nachvollziehbar der Absiche-
rung des Kreditrisikos von genau zuordenbaren Vermögensgegenständen des 
Sondervermögens dienen. 

(3) Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt, darf sie – vorbehaltlich eines 
geeigneten Risikomanagementsystems – in jegliche Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente oder Derivate investieren, die von einem gemäß § 51 Abs. 1 Satz1 InvG 
zulässigen Basiswert abgeleitet sind.  

(4) Hierbei darf der dem Sondervermögen zuzuordnende potenzielle Risikobetrag für das 
Marktrisiko ("Risikobetrag") zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des potenziellen Risi-
kobetrags für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens gemäß § 9 der 
DerivateV übersteigen. Alternativ darf der Risikobetrag zu keinem Zeitpunkt 20 % des 
Wertes des Sondervermögens übersteigen.Unter keinen Umständen darf die Gesell-
schaft bei diesen Geschäften von den in den Allgemeinen und Besonderen Vertrags-
bedingungen oder in dem Verkaufsprospekt genannten Anlagegrundsätzen und -
grenzen abweichen. 

(5) Die Gesellschaft wird Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 
zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung 
von Zusatzerträgen einsetzen, wenn und soweit sie dies im Interesse der Anleger für 
geboten hält. 

(6) Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente darf die Gesellschaft jederzeit vom einfachen 
zum qualifizierten Ansatz gemäß § 7 der DerivateV wechseln. Der Wechsel zum quali-
fizierten Ansatz bedarf nicht der Genehmigung durch die Bundesanstalt, die Gesell-
schaft hat den Wechsel jedoch unverzüglich der Bundesanstalt anzuzeigen und im 
nächstfolgenden Halbjahres- oder Jahresbericht bekannt zu machen. 

(7) Beim Einsatz von Derivaten und Finanzinstrumenten mit derivativer Komponente wird 
die Gesellschaft die DerivateV beachten. 

§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, kann die 
Gesellschaft für Rechnung eines Sondervermögens bis zu 10 % des Wertes des Sonderver-
mögens in Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG erwerben. 

§ 11 Ausstellergrenzen und Anlagegrenzen  

(1) Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die im InvG, der DerivateV und die in den Ver-
tragsbedingungen festgelegten Grenzen und Beschränkungen zu beachten. 
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(2) Im Einzelfall dürfen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einschließlich der in Pen-
sion genommenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Ausstellers 
(Schuldners) über den Wertanteil von 5 % hinaus bis zu 10 % des Sondervermögens 
erworben werden; dabei darf der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstru-
mente dieser Aussteller (Schuldner) 40 % des Sondervermögens nicht übersteigen. 

(3) Die Gesellschaft darf in solche Schuldverschreibungen Schuldscheindarlehen und 
Geldmarktinstrumente, die vom Bund, einem Land, den Europäischen Gemeinschaf-
ten, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, einem Drittstaat oder von einer internationalen Organisation, der mindestens 
ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder garantiert wor-
den sind, jeweils bis zu 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. In Pfandbrie-
fen und Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen, die von Kre-
ditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ausge-
geben worden sind, darf die Gesellschaft jeweils bis zu 25 % des Wertes des Sonder-
vermögens anlegen, wenn die Kreditinstitute aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 
Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Auf-
sicht unterliegen und die mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen aufgenomme-
nen Mittel nach den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, 
die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich aus ihnen er-
gebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und die bei einem Ausfall des Aus-
stellers vorrangig für die fällig werdenden Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen 
bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr als 5 % des Wertes des Sondervermögens 
in Schuldverschreibungen desselben Ausstellers nach Satz 2 an, so darf der Gesamt-
wert dieser Schuldverschreibungen 80 % des Wertes des Sondervermögens nicht 
übersteigen. 

(4) Die Grenze in Absatz 3 Satz 1 darf für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dessel-
ben Ausstellers nach Maßgabe von § 60 Abs. 2 Satz 1 InvG überschritten werden, so-
fern die Besonderen Vertragsbedingungen dies unter Angabe der Aussteller vorsehen. 
In diesen Fällen müssen die für Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Wertpa-
piere und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen 
stammen, wobei nicht mehr als 30 % des Sondervermögens in einer Emission gehal-
ten werden dürfen. 

(5) Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens in Bankgut-
haben im Sinne des § 49 InvG bei je einem Kreditinstitut anlegen. 

(6) Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass eine Kombination aus: 

a) von ein und derselben Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktin-
strumenten, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung, 

c) Anrechnungsbeträgen für das Kontrahentenrisiko der mit dieser Einrichtung ein-
gegangenen Geschäfte, 

20 % des Wertes des jeweiligen Sondervermögens nicht übersteigt. Satz 1 gilt für die 
in Absatz 3 genannten Emittenten und Garantiegeber mit der Maßgabe, dass die Ge-
sellschaft sicherzustellen hat, dass eine Kombination der in Satz 1 genannten Vermö-
gensgegenstände und Anrechnungsbeträge 35 % des Wertes des jeweiligen Sonder-
vermögens nicht übersteigt. Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben in beiden Fällen 
unberührt. 
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(7) Die in Absatz 3 genannten Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente werden bei der Anwendung der in Absatz 2 genannten Grenzen 
von 40 % nicht berücksichtigt. Die in den Absätzen 2 und 3 und Absätzen 5 bis 6 ge-
nannten Grenzen dürfen abweichend von der Regelung in Absatz 6 nicht kumuliert 
werden. 

(8) Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem einzigen Investmentvermögen nach Maß-
gabe des § 8 Abs. 1 nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. In 
Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 Satz 2 darf die Gesell-
schaft insgesamt nur bis zu 30 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. Die Ge-
sellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens nicht mehr als 25 % der ausgege-
benen Anteile eines anderen inländischen oder ausländischen Investmentvermögens 
erwerben. 

§ 12 Verschmelzung 

(1) Die Gesellschaft darf nach Maßgabe des § 2 Abs. 25 InvG 

a) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses Sondervermö-
gens auf ein anderes oder ein neues, dadurch gegründetes inländisches Invest-
mentvermögen übertragen; 

b) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen inländi-
schen Investmentvermögens in dieses Sondervermögen aufnehmen; 

c) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten eines anderen EU-
Investmentvermögens in dieses Sondervermögen aufnehmen; 

d) sämtliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten dieses Sondervermö-
gens auf ein anderes oder ein neues, dadurch gegründetes EU-
Investmentvermögen übertragen. 

(2) Die Verschmelzung bedarf der Genehmigung der jeweils zuständigen Aufsichtsbehör-
de. Die Einzelheiten des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 40 bis 40h InvG. 

(3) Verschmelzungen eines EU-Investmentvermögens auf das Sondervermögen können 
darüber hinaus gemäß den Vorgaben des Art. 2 Abs. 1 Buchstabe p Ziffer iii der Richt-
linie 2009/65/EG erfolgen. 

§ 13 Darlehen 

(1) Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens einem Wertpapier-
Darlehensnehmer gegen ein marktgerechtes Entgelt nach Übertragung ausreichender 
Sicherheiten ein Wertpapier-Darlehen auf unbestimmte oder bestimmte Zeit insoweit 
gewähren, als der Kurswert der zu übertragenden Wertpapiere zusammen mit dem 
Kurswert der für Rechnung des Sondervermögens demselben Wertpapier-
Darlehensnehmer bereits als Wertpapier-Darlehen übertragene Wertpapiere 10 % des 
Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt. Der Kurswert der für eine bestimmte 
Zeit zu übertragende Wertpapiere darf zusammen mit dem Kurswert der für Rech-
nung des Sondervermögens bereits als Wertpapier-Darlehen für eine bestimmte Zeit 
übertragene Wertpapiere 15 % des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. 

(2) Wird die Sicherheit für die übertragenen Wertpapiere vom Wertpapier-
Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, darf die Gesellschaft von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, diese Guthaben in Geldmarktinstrumente im Sinne des § 48 InvG 
in der Währung des Guthabens anzulegen; die Anlage in Geldmarktinstrumenten in 
der Währung des Guthabens kann auch im Wege des Pensionsgeschäfts gemäß § 57 
InvG erfolgen. Die Erträge aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem Sondervermö-
gen zu. 
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(3) Die Gesellschaft kann sich auch eines von einer Wertpapiersammelbank oder von ei-
nem anderen in den Besonderen Vertragsbedingungen genannten Unternehmen, des-
sen Unternehmensgegenstand die Abwicklung von grenzüberschreitenden Effekten-
geschäften für andere ist, organisierten Systems zur Vermittlung und Abwicklung der 
Wertpapier-Darlehen bedienen, welches von den Anforderungen der §§ 54 und 55 
InvG abweicht, wenn durch die Bedingungen dieses Systems die Wahrung der Interes-
sen der Anleger gewährleistet ist. 

(4) Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
darf die Gesellschaft Wertpapier-Darlehen auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente 
und Investmentanteile gewähren sofern diese Vermögensgegenstände für das Son-
dervermögen erwerbbar sind. Die Regelungen des § 13 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 14 Pensionsgeschäfte 

(1) Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens Wertpapier-Pensi-
onsgeschäfte im Sinne von § 340b Abs. 2 Handelsgesetzbuch gegen Entgelt mit Kre-
ditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten abschließen. 

(2) Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapiere zum Gegenstand haben, die nach den 
Vertragsbedingungen für das Sondervermögen erworben werden dürfen. 

(3) Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens eine Laufzeit von 12 Monaten haben. 

(4) Sofern in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts Anderweitiges bestimmt ist, 
darf die Gesellschaft Pensionsgeschäfte auch in Bezug auf Geldmarktinstrumente und 
Investmentanteile gewähren sofern diese Vermögensgegenstände für das Sonderver-
mögen erwerbbar sind. Die Regelungen des § 14 gelten hierfür sinngemäß. 

§ 15 Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur 
Höhe von 10 % des Sondervermögens aufnehmen, wenn die Bedingungen der Kreditauf-
nahme marktüblich sind und die Depotbank der Kreditaufnahme zustimmt.  

§ 16 Anteilscheine 

(1) Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber und sind über einen Anteil oder eine Mehr-
zahl von Anteilen ausgestellt. 

(2) Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich 
der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der 
Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme  
oder einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind 
in den Besonderen Vertragsbedingungen festgelegt.  

(3) Die Anteilscheine tragen mindestens die handschriftlichen oder vervielfältigten Unter-
schriften der Gesellschaft und der Depotbank. Darüber hinaus weisen sie die eigen-
händige Unterschrift einer Kontrollperson der Depotbank auf. 

(4) Die Anteile sind übertragbar. Mit der Übertragung eines Anteilscheines gehen die in 
ihm verbrieften Rechte über. Der Gesellschaft gegenüber gilt in jedem Falle der Inha-
ber des Anteilscheines als der Berechtigte. 

(5) Sofern die Rechte der Anleger bei der Errichtung des Sondervermögens oder die Rech-
te der Anleger einer Anteilklasse bei Einführung der Anteilklasse nicht in einer Global-
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urkunde, sondern in einzelnen Anteilscheinen oder in Mehrfachurkunden verbrieft 
werden sollen, erfolgt die Festlegung in den Besonderen Vertragsbedingungen. 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen, Rücknahmeaussetzung 

(1) Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und entsprechenden Anteilscheine ist grund-
sätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen 
vorübergehend oder vollständig einzustellen. 

(2) Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Depotbank oder durch Vermittlung Drit-
ter erworben werden. 

(3) Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen. Die 
Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für 
Rechnung des Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Depot-
bank. 

(4) Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, die Rücknahme der Anteile gem. § 37 
InvG auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung 
unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

(5) Die Kapitalanlagegesellschaft hat die Anleger durch eine Bekanntmachung im elektro-
nischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung oder in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten elekt-
ronischen  Informationsmedien über die Aussetzung gemäß Absatz 4 und die Wieder-
aufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die Aussetzung und 
Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der Bekanntmachung 
im elektronischen Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unter-
richten. 

§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

(1) Zur Errechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile wird der Wert der zu 
dem Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände (Inventarwert) zu den in 
Absatz 4 genannten Zeitpunkten ermittelt und durch die Zahl der umlaufenden Antei-
le geteilt (Anteilwert). Werden gemäß § 16 Abs. 2 unterschiedliche Anteilklassen für 
das Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert sowie der Ausgabe- und Rück-
nahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln. Die Bewertung der Vermö-
gensgegenstände erfolgt gemäß § 36 InvG und der Investment-Rechnungslegungs- 
und Bewertungsverordnung (InvRBV). 

(2) Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert zuzüglich eines in den Besonderen Ver-
tragsbedingungen gegebenenfalls festgesetzten Ausgabeaufschlags. Der Rücknahme-
preis entspricht dem Anteilwert abzüglich eines gegebenenfalls in den Besonderen 
Vertragsbedingungen festgesetzten Rücknahmeabschlags. Sofern vom Anleger außer 
dem Ausgabeaufschlag oder Rücknahmeabschlag sonstige Kosten zu entrichten sind, 
sind deren Höhe und Berechnung in den Besonderen Vertragsbedingungen anzuge-
ben. 

(3) Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge ist spätestens der 
auf den Eingang des Anteilsabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermitt-
lungstag, soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen nichts anderes bestimmt 
ist. 

(4) Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich ermittelt. Soweit in den 
Besonderen Vertragsbedingungen nichts weiteres bestimmt ist, können die Gesell-
schaft und die Depotbank an gesetzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, sowie am 
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24. und 31. Dezember jeden Jahres von einer Ermittlung des Wertes absehen; das 
Nähere regelt der Verkaufsprospekt. 

§ 19 Kosten 

In den Besonderen Vertragsbedingungen werden die Aufwendungen und die der Gesell-
schaft, der Depotbank und Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Sondervermögen be-
lastet werden können, genannt. Für Vergütungen im Sinne von Satz 1 ist in den Besonderen 
Vertragsbedingungen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe 
und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind.  

§ 20 Rechnungslegung 

(1) Spätestens vier Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Sondervermögens macht 
die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und Aufwandsrechnung 
gemäß § 44 Abs. 1 InvG bekannt. 

(2) Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft 
einen Halbjahresbericht gemäß § 44 Abs. 2 InvG bekannt. 

(3) Wird das Recht zur Verwaltung des Sondervermögens während des Geschäftsjahres 
auf eine andere Kapitalanlagegesellschaft übertragen oder das Sondervermögen wäh-
rend des Geschäftsjahres auf ein anderes Sondervermögen oder EU-
Investmentvermögen verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungs-
stichtag einen Zwischenbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahres-
bericht gemäß § 44 Abs. 1 InvG entspricht. 

(4) Wird ein Sondervermögen abgewickelt, hat die Depotbank jährlich sowie auf den Tag, 
an dem die Abwicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht. 

(5) Die Berichte sind bei der Gesellschaft und der Depotbank und weiteren Stellen, die im 
Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen anzugeben sind, er-
hältlich; sie werden ferner im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.  

§ 21 Kündigung und Abwicklung des Sondervermögens 

(1) Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sondervermögens mit einer Frist von min-
destens sechs Monaten durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger 
und darüber hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger 
sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte Kündigung mittels eines dauerhaften 
Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Mit dem Wirksamwerden der Kündigung erlischt das Recht der Gesellschaft, das Son-
dervermögen zu verwalten. In diesem Falle geht das Sondervermögen bzw. das Verfü-
gungsrecht über das Sondervermögen auf die Depotbank über, die es abzuwickeln 
und an die Anleger zu verteilen hat. Für die Zeit der Abwicklung kann die Depotbank 
die der Gesellschaft zustehende Vergütung beanspruchen. Mit Genehmigung der 
Bundesanstalt kann die Depotbank von der Abwicklung und Verteilung absehen und 
einer anderen Kapitalanlagegesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens nach 
Maßgabe der bisherigen Vertragsbedingungen übertragen.  

(3) Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des 
§ 38 InvG erlischt, einen Auflösungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an 
einen Jahresbericht nach § 44 Abs. 1 InvG entspricht. 
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§ 22 Änderungen der Vertragsbedingungen 

(1) Die Gesellschaft kann die Vertragsbedingungen ändern. 

(2) Änderungen der Vertragsbedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch 
die Bundesanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze des Sonder-
vermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat 
der Gesellschaft. 

(3) Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im elektronischen Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder 
in den im Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt 
gemacht. In einer Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen 
und ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von Kostenänderungen im Sinne des § 41 
Abs.1 Satz 1 InvG, Änderungen der Anlagegrundsätze des Sondervermögens im Sinne 
des § 43 Abs.3 InvG oder Änderungen in Bezug auf wesentliche Anlegerrechte sind 
den Anlegern zeitgleich mit der Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhal-
te der vorgesehenen Änderungen der Vertragsbedingungen und ihre Hintergründe 
sowie eine Information über ihre Rechte nach § 43 Abs. 3 InvG in einer verständlichen 
Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers gem. § 43 Abs. 5 InvG zu 
übermitteln.  

(4) Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im elektroni-
schen Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlage-
grundsätze jedoch nicht vor Ablauf von drei Monaten nach der entsprechenden Be-
kanntmachung. 

§ 23 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

(2) Hat der Anleger im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist der Sitz der Gesell-
schaft Gerichtsstand. 
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D. Besondere Vertragsbedingungen 

B E S O N D E R E   V E R T R A G S B E D I N G U N G E N 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 

und der 

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH, 

Frankfurt am Main, 

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt) 

für das von der Gesellschaft aufgelegte 

richtlinienkonforme Sondervermögen 

FIVV-Aktien-China-Select-UI, 

die nur in Verbindung mit den für das jeweilige Sondervermögen 

von der Gesellschaft aufgestellten 

„Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 

gelten. 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

a) Wertpapiere gemäß § 47 InvG,  

b) Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG, 

c) Bankguthaben gemäß § 49 InvG, 

d) Investmentanteile gemäß § 50 InvG, 

e) Derivate gemäß § 51 InvG, 

f) Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. 

§ 2 Anlagegrenzen 

(1) Das Sondervermögen darf bis zu 100 % aus Wertpapieren gemäß § 1 Buchst. a) be-
stehen. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 
60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 

(2) Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien chinesischer Aussteller 
zusammen. 

(3) Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten ist bis zu 49 % des Wertes des Sondervermö-
gens und nur nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen möglich. 
Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind auf die Anlagegrenzen des § 
60 Abs. 1 und 2 InvG anzurechnen. 
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(4) Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßga-
be des § 7 Satz 1 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gehalten werden. Hierbei 
sind Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, anzurechnen. 

(5) Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmen-
tanteilen nach Maßgabe des § 8 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ gehalten 
werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen 
der §§ 61 und 64 Abs. 3 InvG anzurechnen. 

§ 3 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft bedient sich bei der Auswahl der für das Sondervermögen anzuschaffenden 
oder zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses. 

ANTEILKLASSEN 

§ 4 Anteilklassen    

(1) Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der Allge-
meinen Vertragsbedingungen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsver-
wendung, des Ausgabeaufschlages, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungs-
vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unter-
scheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der 
Gesellschaft. 

(2) Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jah-
res- und Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden 
Ausgestaltungsmerkmale (Ertragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des An-
teilwertes, Verwaltungsvergütung, Mindestanlagesumme oder eine Kombination die-
ser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im 
Einzelnen beschrieben. 

(3) Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer 
einzigen Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Wäh-
rungsabsicherung zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf 
die Gesellschaft auch unabhängig von § 9 der „Allgemeinen Vertragsbedingungen“ 
Derivate im Sinne des § 51 Abs. 1 InvG auf Wechselkurse oder Währungen mit dem 
Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Refe-
renzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des Sondervermö-
gens zu vermeiden. 

(4) Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der 
Auflegung neuer Anteilklassen, Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fonds-
vermögen ggf. abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnis-
se aus Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfal-
len, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet 
werden. 

AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

§ 5 Anteilscheine 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des Sondervermögens in Höhe 
ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 
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§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

(1) Zur Festsetzung des Ausgabepreises wird dem Anteilwert jeder Anteilklasse ein Aus-
gabeaufschlag von 5 % hinzugerechnet. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder 
mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu erheben oder von der 
Erhebung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 

(2) Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

§ 7 Kosten 
(Diese Regelung unterliegt nicht der Genehmigungspflicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 

(1) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens unabhängig von der 
Anteilklasse eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,50 % p.a. bezogen 
auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es 
steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergü-
tung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. 

Die Gesellschaft kann in Höhe von 5 % der Nettoausgleichs-, Nettoschadensersatz- 
und/oder Nettovergleichszahlungen aus der Teilnahme an in- und ausländischen Wert-
papiersammelklagen, Steuererstattungsverfahren oder entsprechenden Verfahren als 
pauschale Vergütung im Hinblick auf die Kosten, die der Gesellschaft in diesem Zu-
sammenhang entstehen, erhalten. 

(2) Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit unabhängig von der Anteilklasse eine vierteljähr-
lich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,10 % p.a. (mindestens € 10.000,-- p.a.) bezogen 
auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es 
steht der Depotbank frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergü-
tung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Depotbankvergütung abzu-
sehen. 

(3) Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- 
oder Asset Management Gesellschaft bedienen. In diesem Fall beträgt die aus dem 
Sondervermögen vierteljährlich zahlbare Vergütung der Beratungs-  
oder Asset Management Gesellschaft unabhängig von der Anteilklasse 1,40 % p.a. be-
zogen auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. 
Es steht der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft frei, für eine oder mehre-
re Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der Berech-
nung einer Vergütung abzusehen. 

(4) Zusätzlich kann die Gesellschaft der Beratungsgesellschaft bei jeder Anteilklasse eine er-
folgsabhängige Vergütung zu Lasten des Sondervermögens zahlen. Die Vergütung er-
rechnet sich aus dem relativen Performanceunterschied zwischen der Anteilwertent-
wicklung und der Entwicklung des Vergleichsmaßstabes MSCI AC Golden Dragon -gdr- 
TR (EUR)22 und beträgt bis zu 25 % dieses relativen Performanceunterschiedes. 

Zur Ermittlung der Wertentwicklung wird der Anteilwert und der Stand des Vergleichs-
maßstabes jeweils am Geschäftsjahresende verglichen, wobei Ausschüttungen und zu 
Lasten des Sondervermögens geleistete Steuerzahlungen dem Anteilswert rechnerisch 
wieder zugeschlagen werden (BVI-Methode). 

Es steht der Beratungs- oder Asset Management Gesellschaft frei, für eine oder mehre-
re Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergütung in Rechnung zu stellen o-
der von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. 

                                              

22 Entspricht MSCI Golden Dragon GDR (EUR). 
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(5) Neben den der Gesellschaft, der Depotbank und der Beratungs- oder Asset Manage-
ment Gesellschaft zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu 
Lasten des Sondervermögens: 

a) im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegen-
ständen entstehende Kosten; 

b) bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der Kosten für die Verwahrung 
ausländischer Wertpapiere im Ausland; 

c) Kosten für den Druck und Versand der für die Anteilinhaber bestimmten Jahres- 
und Halbjahresberichte und ggf. des Auflösungsberichtes; 

d) alle im Zusammenhang mit der Erfüllung der Voraussetzungen und Folgepflichten 
eines Vertriebs der Anteile in anderen Ländern anfallenden Kosten; 

e) Kosten, die im Zusammenhang mit der Herbeiführung, Aufrechterhaltung und Be-
endigung von Börsennotierungen der Anteile anfallen; 

f) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- 
und Rücknahmepreise und ggf. der Thesaurierungen bzw. Ausschüttungen und 
des Auflösungsberichtes; 

g) Kosten der Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, 
dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermit-
telt wurden; 

h) Verwaltungsgebühren und Kostenersatz staatlicher Stellen; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung in Hinblick auf das Sondervermögen; 

j) im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung evtl. entste-
hende Steuern; 

k) Kosten für die Prüfung des Sondervermögens durch den von der Gesellschaft be-
auftragten Abschlussprüfer der Gesellschaft; 

l) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

m) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des 
Sondervermögens; 

n) Kosten für Erstellung oder Änderung, Übersetzung, Hinterlegung, Druck und Ver-
sand von Verkaufsprospekten in den Ländern, in denen die Anteile vertrieben wer-
den; 

o) Kosten zur Analyse des Anlageerfolgs durch Dritte; 

p) Kosten für die Bonitätsbeurteilung des Sondervermögens durch national  
oder international anerkannte Ratingagenturen; 

q) Kosten für Werbung, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und 
dem Verkauf von Anteilen anfallen; 

r) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Depotbank und an die Bera-
tungs- oder Asset Management Gesellschaft zu zahlenden Vergütungen sowie den 
vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern; 

s) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauer-
haften Datenträgers, mit Ausnahme der Informationen über Fondsverschmelzun-
gen (ab 1. Januar 2012). 

(6) Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabe-
aufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem Sondervermögen im Be-
richtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 50 InvG 
berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesell-
schaft selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft 
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durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die 
Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbe-
richt und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem Sondervermögen 
von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft, einer Investmen-
taktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländi-
schen Investment-Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwal-
tungsvergütung für die im Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

§ 8 Thesaurierung der Erträge 

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 
Rechnung des Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 
Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs – sowie die Veräußerungsgewinne im Sondervermögen anteilig wieder an. 

§ 9 Ausschüttung der Erträge 

Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 
auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des Sondervermögens angefalle-
nen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und Erträge 
aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Darlehens- und Pensionsgeschäften – unter Be-
rücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Veräußerungsgewinne und sonsti-
ge Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – können anteilig 
ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. Ausschüttbare anteilige Erträge können 
zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe 
der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes des Sondervermögens zum Ende des 
Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vor-
getragen werden. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in 
Sonderfällen auch vollständig zur Wiederanlage im Sondervermögen bestimmt werden. Die 
Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von drei Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. 

§ 10  Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Sondervermögens beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. 
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E. Belehrung über das Recht des Käufers zum Widerruf nach § 126 InvG 
 (Haustürgeschäfte) 

Hinweis nach § 126 des Investmentgesetzes 

1. Ist der Käufer von Anteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Ge-
schäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, dazu be-
stimmt worden, eine auf den Kauf gerichtete Willenserklärung abzugeben, so ist er an diese 
Erklärung nur gebunden, wenn er sie nicht der Kapitalanlagegesellschaft gegenüber binnen 
einer Frist von zwei Wochen schriftlich widerruft; dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die 
Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es 
sich um ein Fernabsatzgeschäft i.S.d. § 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist der Wider-
ruf bei Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt (§ 
312d Abs. 4 Nr. 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) ausgeschlossen. 

2. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die Wider-
rufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem 
Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Be-
lehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 
1 i.V.m. § 360 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs genügt. Ist streitig, ob oder zu welchem 
Zeitpunkt die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder 
ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist, trifft die Beweislast den Verkäufer.  

3. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass 

a) der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder 

b) er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf-
grund vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht 
hat. 

4. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Kapitalanla-
gegesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung 
der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert 
der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. 

5. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden. 

6. Die Maßgaben der Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für den Verkauf der Anteile durch 
den Anleger. 
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F. Verkaufsbeschränkung 

Die ausgegebenen Anteile des Sondervermögens dürfen nur in Ländern zum Kauf angeboten 
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So-
fern nicht von der Gesellschaft oder von einem von ihr beauftragten Dritten eine Anzeige bei 
den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichts-
behörden erlangt wurde und soweit eine solche Anzeige oder Genehmigung nicht vorliegt, 
handelt es sich daher nicht um ein Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen. 

Die Anteile wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 
1933 in seiner geltenden Fassung (nachfolgend als „Gesetz von 1933“ bezeichnet) oder nach 
den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer Gebietskörperschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika oder ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstiger Gebiete registriert, die 
ihrer Rechtshoheit unterstehen, einschließlich des Commonwealth von Puerto Rico (nachfol-
gend als „Vereinigte Staaten“ bezeichnet). Die Anteile dürfen nicht in den Vereinigten Staaten 
angeboten, verkauft oder anderweitig übertragen werden. Die Anteile werden auf der Grund-
lage einer Befreiung von den Registrierungsvorschriften des Gesetzes von 1933 gemäß Regula-
tion S zu diesem Gesetz angeboten und verkauft. Die Gesellschaft wurde und wird weder nach 
dem United States Investment Company Act aus dem Jahr 1940 in seiner geltenden Fassung 
noch nach sonstigen US-Bundesgesetzen registriert. Dementsprechend werden Anteile weder 
in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von US-Personen (im Sinne der Definiti-
onen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließ-
lich Regulation S zu dem Gesetz von 1933) (nachfolgend zusammen als „US-Personen“ be-
zeichnet), angeboten oder verkauft. Spätere Übertragungen von Anteilen in den Vereinigten 
Staaten bzw. an US-Personen sind unzulässig. 

Die Anteile wurden von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde, der Securities and 
Exchange Commission (nachfolgend als „SEC“ bezeichnet) oder einer sonstigen Aufsichtsbe-
hörde in den Vereinigten Staaten weder zugelassen, noch wurde eine solche Zulassung verwei-
gert; darüber hinaus hat weder die SEC noch eine andere Aufsichtsbehörde in den Vereinigten 
Staaten über die Richtigkeit und Angemessenheit dieses Verkaufsprospekts bzw. die Vorteile 
der Anteile entschieden. Gegenteilige Behauptungen sind strafbar. Die United States Commodi-
ty Futures Trading Commission (US-Warenterminhandelsaufsichtsbehörde) hat weder dieses 
Dokument noch sonstige Verkaufsunterlagen für die Gesellschaft geprüft oder genehmigt. 

Niemand ist zur Abgabe von Erklärungen oder Zusicherungen befugt, die nicht im Verkaufs-
prospekt bzw. in den Unterlagen enthalten sind, auf die im Verkaufsprospekt verwiesen wird. 
Diese Unterlagen sind am Sitz der Gesellschaft öffentlich zugänglich. 

Dieser Prospekt darf nicht in den Vereinigten Staaten in Umlauf gebracht werden. 

Anleger, die als „Restricted Persons“ im Sinne der US-Regelung No. 2790 der „National Associ-
ation Security Dealers“ (NASD 2790) anzusehen sind, haben ihre Anlagen in dem Sonderver-
mögen der Gesellschaft unverzüglich anzuzeigen. 
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G. Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich 

Die nachfolgenden Informationen richten sich an potentielle Erwerber in der Republik Öster-
reich, indem sie den Verkaufsprospekt mit Bezug auf den Vertrieb in Österreich präzisieren und 
ergänzen: 

• Zahlstelle(n) in Österreich für in Österreich öffentlich vertriebene Fondsanteile: 

Firma:  Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG 
Anschrift: Graben 21 
  A-1010 Wien 
Telefon: 0043 (0) 50 100 - 11744 
Fax:   0043 (0) 50 100 - 17499 

• Rückkaufanträge für das Sondervermögen können bei der österreichischen Zahlstelle ein-
gereicht werden. Diese wird auch die Abwicklung und die Auszahlung des Rückkaufpreises 
in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft und der Depotbank vornehmen. 

• Die jeweilige aktuelle Fassung der Vertragsbedingungen des Sondervermögens, der Ver-
kaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie Ausgabe- und Rücknahmepreise 
sind bei der österreichischen Zahlstelle erhältlich; dort kann auch in sonstigen Angaben 
und Unterlagen Einsicht genommen werden. 

• Der jeweilige Nettoinventarwert des Sondervermögens kann auf der Internet-Seite der Ge-
sellschaft unter http://www.universal-investment.de eingesehen werden. Alle übrigen rele-
vanten Bekanntmachungen an die Anleger werden in „Der Standard“ publiziert. 

In der Republik Österreich sind noch folgende von der Gesellschaft verwaltete Publikums-
Sondervermögen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, die nicht Inhalt dieses Verkaufspros-
pekts sind: 

4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL 
4Q-GROWTH FONDS UNIVERSAL 
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL 
4Q-VALUE FONDS UNIVERSAL 
ABSOLUTE RETURN PLUS UI 
ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FONDS 
ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI 
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI 
ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI 
ACATIS IfK Value Renten UI 
ACATIS Fair Value Bonds UI 
ASSETS Special Opportunities UI 
ATHENA UI 
BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL 
Berenberg Osteuropa 
Berenberg European Equity Selection 
BONUS-PORTFOLIO UNIVERSAL 
Da Vinci Strategie UI Fonds 
Earth Energy Fund UI 
Earth Exploration Fund UI 
Earth Gold Fund UI 
FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 
FIVV-Aktien-China-Select-UI 
FIVV-Aktien-Global-Select-UI 
GLOCAP Vega 
Grüner Fisher Global UI 
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO UNIVERSAL 
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL FONDS 

HP&P Euro Select UI Fonds 
JOHANNES FÜHR OPTIMAL RETURN FONDS UNIVERSAL 
JOHANNES FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL 
JOHANNES FÜHR-UNIVERSAL-RENTEN-GLOBAL 
MORGEN EUROPA AKTIEN UNIVERSAL FONDS 
MORGEN-PORTFOLIO-UNIVERSAL FONDS 
PEH-UNIVERSAL-FONDS VALUE STRATEGIE 
Premium Currencies UI  
PSM Growth UI 
PSM Value Strategy UI 
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds 
SELECT A-CREDIT-RATED-STOCKS-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT BOND-OPPORTUNITY-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT CORPORATE-BOND-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT RANGE-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT TRADE-UNIVERSAL-FONDS 
SELECT US-DIVIDENDS-STOCKS-UNIVERSAL 
StarCapital Bondvalue UI 
STAY-C Commodity Fund UI 
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-AKTIEN-EUROPA 
TRENDCONCEPT-UNIVERSAL-FONDS-EU-BOND 
UNIVERSAL-FONDS-NRW 
Varengold Alternative Alpha 
WALSER Portfolio German Select DE 
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS 
WM AKTIEN GLOBAL US$ UI-FONDS 
York Lion Merger Arbitrage Liquidity Fund UI 

 


